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Einführung 

Birger Hartnuß, Dr. Lilian Schwalb 

 

Mit der Fachtagung „Monetarisierung im Bür-

gerschaftlichen Engagement“ haben die Ver-

anstalter – die Leitstelle Ehrenamt und Bür-

gerbeteiligung der Staatskanzlei Rheinland-

Pfalz und das Bundesnetzwerk Bürgerschaftli-

ches Engagement (BBE) – ein „heißes Eisen“ in 

der aktuellen engagementpolitischen Diskus-

sion angepackt. Kaum ein Thema bewegt die 

Gemüter so sehr wie die Frage nach Geld, 

Bezahlung und Entlohnung im Ehrenamt. Da-

her war es auch keine Überraschung, dass die 

Tagung auf eine große Resonanz gestoßen ist. 

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus 

Ministerien, Kommunen, Verbänden (Feuer-

wehr, Landesmusikrat, Sport, Wohlfahrtsver-

bände, Karneval, etc.), aus Freiwilligenagentu-

ren, Vereinen und Initiativen, aber auch aus 

Stiftungen und der Wissenschaft sind unserer 

Einladung gefolgt. Bereits im Vorfeld gab es 

viele an uns gerichtete Fragen, auch einige 

lebhafte Reaktionen und es wurde deutlich, 

dass es dringenden Klärungsbedarf gibt. Es 

war damit höchste Zeit für eine öffentliche 

Debatte und Verständigung zu diesem durch-

aus schwierigen und komplexen Thema: Wel-

che Rolle spielt das Geld im ehrenamtlichen, 

freiwilligen Engagement? Welche Herausfor-

derungen und Probleme verbinden sich da-

mit? Wohin soll sich die Engagementförde-

rung künftig entwickeln? 

Monetarisierung – was ist damit gemeint? 

Einige Klärungen vorab 

Auch im bürgerschaftlichen Engagement spielt 

Geld eine wichtige Rolle. Es braucht neben 

Anerkennung, Beratung, Begleitung, Qualifi-

zierung natürlich auch finanzielle Unterstüt-

zung zur Absicherung von Angeboten und zur 

Umsetzung von Projekten und Vorhaben. Die-

se Facetten von Geld sind in der Debatte um 

die Monetarisierung ausdrücklich nicht ge-

meint. Wenn immer möglich sollten Engagier-

te selbstverständlich auch ihre Auslagen für 

Porto, Telefon, Fahrtkosten etc. erstattet be-

kommen. Auch um diese Formen von Ausla-

genersatz geht es nicht. Im Gegenteil: Enga-

gement muss man sich leisten können und 

Engagierte sollten nicht zusätzlich zu ihrem 

freiwilligen Tun Geld mitbringen müssen. Al-

lerdings ist auch nicht zu verkennen, dass sehr 

viele Engagierte dies sehr wohl tun und viele 

Organisationen hätten sicherlich große Prob-

leme, wenn sie alle Aufwendungen erstatten 

würden. 

In der Debatte um Monetarisierung geht es 

um Geldzahlungen an Engagierte, die deut-

lich über den Ausgleich von Auslagen hinaus-

gehen, einer Entlohnung nahe oder gleich-

kommen und als Formen monetärer Aner-

kennung oder aber auch als Anreiz für ein 

Engagement zunehmend Gebrauch finden. 

Bürgerschaftliches Engagement ist freiwillig, 

gemeinnützig – und unentgeltlich. Mit diesen 

Attributen hat die Enquete-Kommission des 

Deutschen Bundestages in ihrem Abschlussbe-

richt im Jahr 2002 zentrale Kriterien ehren-

amtlichen Engagements gekennzeichnet. Seit 

längerer Zeit aber spielen Geld und Entloh-

nung eine zunehmend größere Rolle in diesem 

Feld. Die Ausweitung von Steuerpauschalen, 

die Zahlung von Stundensätzen für Ehrenamt-

liche deutlich über dem Mindestlohn, die 

Kombination von Minijobs und Ehrenamts-

pauschalen in sozialen Diensten und Einrich-

tungen, pauschale Aufwandszahlungen für 

Vereinsvorstände oder auch die Diskussion um 

Rentenpunkte für das Ehrenamt sind Anzei-
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chen dafür, dass monetäre Anreize als Steue-

rungsinstrumente inzwischen keine Ausnah-

me, sondern häufig Regel und Alltag in ge-

meinnützigen Einrichtungen sind.  

Die Gründe und Intentionen hierfür sind viel-

fältig. Sie reichen von Anreiz und Motivation 

für freiwilliges Tun bis hin zu Verdienstmög-

lichkeiten von Engagierten in prekären Le-

bensverhältnissen. Damit verbunden aber sind 

eine Reihe von Auswirkungen, mit denen so-

wohl staatliche und kommunale Institutionen 

als auch die Zivilgesellschaft selbst konfron-

tiert sind. Wachsende Ungleichheit im Enga-

gement, Veränderungen in Motivationslagen 

und ein sich wandelndes Selbstverständnis des 

Engagements sind Begleiterscheinungen, die 

für die Weiterentwicklung der Engagementpo-

litik durchaus problematisch sind. 

Unter der Überschrift „Monetarisierung im 

bürgerschaftlichen Engagement“ werden die-

se Entwicklungen bundesweit kritisch disku-

tiert. Während auf der einen Seite die Befür-

worter des „Reinheitsgebots“ Geld und Ent-

lohnung mit Verweis auf den drohenden Ver-

lust des Eigensinns des Engagements strikt 

ablehnen, argumentieren auf der anderen 

Seite Verfechter dafür, durch monetäre Anrei-

ze neue Arrangements und Formen ehrenamt-

lichen Tuns, Übergänge und Gestaltungsmög-

lichkeiten in gesellschaftlich drängenden 

Handlungsfeldern zu etablieren. Dennoch sind 

in dieser Debatte klare und eindeutige Positi-

onierungen bislang die Ausnahme. 

Anliegen und Ziel der Veranstaltung 

Auf vielfachen Wunsch rheinland-pfälzischer 

Verbände und Vereine wollten wir mit der 

Fachtagung das Thema „Monetarisierung“ 

aufgreifen und eine öffentliche Debatte zu 

den Erscheinungsformen und Auswirkungen 

der Monetarisierung führen. Dabei ging es uns 

zunächst um mehr Transparenz über die ver-

schiedenen Erscheinungsformen und ihre 

Auswirkungen auf das bürgerschaftliche Enga-

gement. Ein differenzierter, klarer Blick auf die 

aktuellen Entwicklungen ermöglicht die Sor-

tierung und Abwägung von Argumenten pro 

und kontra. Hierzu gehört auch die Sensibili-

sierung für nicht immer intendierte Begleiter-

scheinungen und Folgewirkungen von Bezah-

lung. Auf Basis dieses Diskurses war es schließ-

lich auch Anliegen, uns über die Rolle von Geld 

in der Engagementförderung und sinnvolle 

„Leitplanken" künftiger Engagementpolitik zu 

verständigen. 

Die Veranstaltung fand  auf Initiative von Mi-

nisterpräsidentin Malu Dreyer statt, die dieser 

wichtigen Frage erstmals auf Landesebene 

Raum geben und eine öffentliche Verständi-

gung anstoßen wollte. 

Für das BBE steht die Debatte um eine Mone-

tarisierung des Engagements seit seinem Be-

stehen immer wieder auf der Tagesordnung. 

In der Rückschau auf die Diskussionen im Zuge 

der Tagung zeigt sich für das Bundesnetzwerk 

erneut, dass für gewöhnlich drängende gesell-

schaftliche Herausforderungen dafür ursäch-

lich sind, dass wir uns mit einer zunehmenden 

Bezahlung des Engagements konfrontiert se-

hen – mit all ihren kritischen Effekten. Diese 

Herausforderungen gilt es zukünftig noch 

stärker mit in den Blick zu nehmen, wenn Fol-

gen einer Monetarisierung in der Diskussion 

stehen und nach Lösungen gesucht wird. An-

gesichts der verschiedenen Entwicklungsli-

nien, Formen und Facetten von Monetarisie-

rung im Engagement ist der Ruf nach einer 

strategischen Lösung, die darauf hinwirkt, den 

Eigensinn des Engagements zu erhalten, umso 

schwieriger zu beantworten.  

In diesem Sinne bildet die Veranstaltung den 

Auftakt zu einer weiteren Auseinanderset-

zung, die sowohl an der bisherigen gesell-

schaftlichen Debatte über die Frage nach 

Chancen und Grenzen finanzieller Unterstüt-

zung ansetzt als auch neue, wichtige Bezüge 

herstellt, die vor dem Hintergrund aktueller 

gesellschaftlicher Entwicklungen und neuer 
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politischer Handlungsbedarfe dringend bear-

beitet werden müssen. Hier können beste-

hende Diskurse des Netzwerkes für die Fort-

entwicklung der Debatte um Monetarisierung 

und eine gemeinsame Erarbeitung von Lö-

sungsansätzen fruchtbar gemacht werden, 

beispielsweise in den Themenfeldern Er-

werbsarbeit und Engagement, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft, Armut und soziale Gerechtig-

keit, Engagement von und für geflüchtete 

Menschen oder kulturelle Vielfalt. 

Offene Fragen und Herausforderungen, an die 

eine bundesweite und sektorenübergreifende 

Debatte anknüpfen könnte, behandeln bei-

spielsweise die Entwicklung von Mischformen, 

bei denen 450-Euro-Jobs und Aufwandsent-

schädigungen für ein Ehrenamt kombiniert 

werden. Hier sind klare Positionen, Definitio-

nen und gesetzliche Regelungen nötig. Enga-

gement darf nicht sozialversicherungspflichti-

ge Arbeit ersetzen und für den Aufbau eines 

neuen Niedriglohnsektors herhalten. Gleich-

wohl wurde der Bedarf an neuen Formen ge-

sellschaftlicher Arbeit thematisiert, die auch 

entlohnt werden müssen. Darüber hinaus 

wurde – wichtig auch für die bundeweite De-

batte – das Problem der wachsenden sozialen 

Ungleichheit angesprochen, beispielsweise im 

Zusammenhang mit einem Engagement als 

Ersatz für Erwerbsarbeit oder im struktur-

schwachen ländlichen Raum.  

Ein wichtiges Ergebnis der Fachtagung ist, dass 

verschiedene Erscheinungsformen von Mone-

tarisierung und ihre Auswirkungen auf das 

bürgerschaftliche Engagement sichtbar ge-

macht und der Ansatz verfolgt werden konnte, 

gemeinsam mit allen Teilnehmenden für einen 

besonnenen Umgang mit Geld in dem Bereich 

einzutreten. Hier bedarf es der gemeinsamen 

Auseinandersetzung und der Erarbeitung kla-

rerer Positionen. Dies gilt umso mehr, da sich 

Entwicklungslinien und Ausprägungen in den 

verschiedenen Politikfeldern recht unter-

schiedlich darstellen. Das Thema wird insofern 

die politische fachöffentliche Diskussion so-

wohl auf der Bundesebene als auch auf der 

Ebene der Länder und Kommunen nachhaltig 

beschäftigen. 

Ein Dank an alle Beteiligten 

Die erfolgreiche Planung und Durchführung 

der Tagung ist unseren Partnern und Mitwir-

kenden zu verdanken. Das BBE arbeitet bereits 

seit geraumer Zeit an diesen Fragestellungen 

und bietet mit seiner Expertise und seinen 

Diskussionsformaten beste Voraussetzungen 

für fachlichen Austausch und Diskurs, von der 

auch diese Tagung profitieren konnte. Mit 

Prof. Dr. Gisela Jakob von der Hochschule 

Darmstadt konnten wir eine ausgewiesene 

Expertin gewinnen, die mit ihrem Vortrag in 

die verschiedenen Facetten der Monetarisie-

rung einführte und die damit verbundenen 

Auswirkungen beleuchtete. Wir konnten dar-

über hinaus eine Reihe wichtiger Personen aus 

unterschiedlichen Engagementbereichen in 

Rheinland-Pfalz und darüber hinaus gewinnen, 

die sich an der Debatte beteiligt haben. Unser 

Dank gilt in besonderer Weise Willi Brase, 

MdB und Vorsitzender des Unterausschusses 

„Bürgerschaftliches Engagement“ des Deut-

schen Bundestages, Pfarrer Albrecht Bähr, 

Sprecher der Diakonischen Werke in Rhein-

land-Pfalz und Vorsitzender der Liga der Spit-

zenverbände der freien Wohlfahrtspflege, 

Petra Regelin, Vizepräsidentin des Lan-

dessportbunds Rheinland-Pfalz, Burkhard 

Höhlein vom Gemeinde- und Städtebund 

Rheinland-Pfalz, Simon Eggert vom Zentrum 

für Qualität in der Pflege sowie Carsten Mül-

ler-Meine von der Landesarbeitsgemeinschaft 

der Freiwilligenagenturen Rheinland-Pfalz. Sie 

alle haben sich der Diskussion gestellt, ihre 

Erfahrungen und ihre Expertise in die Debatte 

eingebracht. Danken wollen wir aber auch 

allen Gästen und TeilnehmerInnen der Ta-

gung, die sich engagiert an der Diskussion 

beteiligt haben. 
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Monetarisierung im bürgerschaftlichen Engagement.  

Entwicklungen, Formen, Auswirkungen zunehmender Entlohnung 

im bürgerschaftlichen Engagement 

Vortrag von Prof. Dr. Gisela Jakob 

 

1. Zum Auftakt 

Ich möchte meinen Vortrag heute mit einem 

Ausflug in die exotische Welt eines kleinen 

asiatischen Staates beginnen. Sie haben viel-

leicht davon gehört: Im Königreich Bhutan 

verordnet der König, His Majesty Jigme Singye 

Wangchuck, seinen Untertanen Glück und 

Zufriedenheit. Der Wohlstand des Landes wird 

nicht in erster Linie nach wirtschaftlichen Grö-

ßen gemessen, sondern anhand des Bruttona-

tionalglücks. Wichtiger als Wirtschaftswachs-

tum und Bruttosozialprodukt ist in Bhutan die 

Steigerung des Bruttonationalglücks, die Gross 

National Happiness (GNH). Der gesellschaftli-

che Wohlstand wird am Lebensstandard, an 

der Qualität der Umwelt, sozialen Beziehun-

gen, Bildung und einer Good Governance be-

wertet.  

Jetzt könnte man dieses Beispiel leicht als 

exotisch abtun und belächeln. Bhutan ist ein 

kleiner – aus westlicher Sicht armer – Staat 

mit 700.000 EinwohnerInnen. Und ich weiß 

auch nichts darüber, wie es sich denn mit der 

Zivilgesellschaft in einer Monarchie verhält. 

Völlig abtun würde ich das Beispiel aber nicht. 

Bhutan kann bei der Entwicklung seiner Ge-

sellschaft und Wirtschaft durchaus Erfolge 

ausweisen. Und das Konzept wird bereits von 

einzelnen Unternehmen kopiert. Eileen Fisher, 

ein schickes Modelabel in New York, wirt-

schaftet nach GNH-Kriterien. Westliche Wirt-

schaftsberater und Unternehmer pilgern in 

großer Zahl nach Bhutan, um die angebotenen 

Seminare zum Bruttonationalglück zu besu-

chen. 

Ich habe mit diesem Einstieg heute begonnen, 

weil es eine Gegenbewegung markiert zu un-

serer "durchökonomisierten" Gesellschaft, in 

der ökonomische und monetäre Kriterien in 

alle Lebensbereiche vordringen. Und damit 

bin ich mitten in meinem heutigen Thema zur 

Entwicklung und den Auswirkungen einer Mo-

netarisierung bürgerschaftlichen Engage-

ments. Je mehr das Engagement an gesell-

schaftlicher Bedeutung gewinnt, umso stärker 

wird es ökonomischen Kriterien der Effizienz 

und Effektivität, der Qualitätsmessung und der 

Wirtschaftlichkeit unterworfen – so meine 

Ausgangsthese. 

2. Zum Begriff der Monetarisierung 

Unter dem Stichwort Monetarisierung wird 

seit einiger Zeit eine Tendenz beschrieben, 

nach der monetäre Anreize in bestimmten 

Bereichen eine zunehmende Bedeutung ge-

winnen, um Engagement zu fördern und an-

zuerkennen. 7 oder gar 12 Euro pro Stunde für 

ein freiwilliges Engagement, pauschale Auf-

wandsentschädigungen, die deutlich über den 

entstandenen Kosten liegen und die Aufsto-

ckung eines Minijobs mit der Übungsleiter-

pauschale sind Ausdruck für diese Monetari-

sierung. Unter Begriffen wie „bezahltes Eh-

renamt“, „vergütetes Engagement“ oder auch 

„nebenberufliches Engagement“ hat sich in 

manchen Vereinen und Verbänden eine Praxis 

herausgebildet, mittels monetärer Anreize 

neue Tätigkeiten zu kreieren, die zwar unter 

dem Dach eines Ehrenamts firmieren, die al-

lerdings einer niedrig entlohnten Erwerbsar-

beit sehr nahe kommen. In diesen Zusam-
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menhang einer Monetarisierung gehört auch 

die neue Debatte um Rentenpunkte für das 

Engagement. 

Für die direkten Geldzahlungen in Form von 

Steuerbefreiungen, pauschalen Aufwandsent-

schädigungen und stundenweisen Entlohnun-

gen werden gute und nachvollziehbare Grün-

de angeführt. Damit soll das Engagement an-

erkannt werden. Den Engagierten sollen keine 

Kosten aus ihrem Engagement entstehen. 

Entgelte und Vergütungen sollen BürgerInnen 

ein Engagement ermöglichen, die sich dies 

ansonsten nicht „leisten“ könnten. Und nicht 

zuletzt kommt der Problemdruck z.B. in Berei-

chen wie der Pflege, wo immer wieder argu-

mentiert wird, dass man keine Engagierten 

finde, wenn man nicht Geld bezahle. 

Das alles sind starke Argumente, in denen die 

Sorge der Verantwortlichen für ihre Organisa-

tion und die Menschen in ihrer Gemeinde zum 

Ausdruck kommen. Ich bezweifle allerdings, 

dass man die Probleme lösen kann, indem 

man die BürgerInnen für ihr Engagement be-

zahlt. Vielmehr wird mit einer derartigen Pra-

xis das bürgerschaftliche Engagement in seiner 

Besonderheit und Eigensinnigkeit beschädigt. 

Um nicht missverstanden zu werden, zwei 

Anmerkungen zur Klarstellung:  

1. Nach wie vor wird der weitaus größte Teil 

des Engagements unentgeltlich erbracht. 

Nimmt man die Daten des Freiwilligensurveys 

von 2009, dann werden mehr als 75 Prozent, 

also drei Viertel des Engagements, ohne Ent-

gelt getätigt (Gensicke/ Geiss 2010).  

2. Ich stelle nicht die Erstattung von Kosten, 

die im Rahmen eines Engagements entstan-

den sind, in Frage. Auslagenersatz und Kos-

tenerstattungen für tatsächlich entstandenen 

Aufwand gehören  zu einer modernen Enga-

gementförderung dazu. Problematischer sind 

allerdings die direkten Geldzahlungen und 

stundenweisen Entgelte, die über die entstan-

denen Kosten hinausgehen, weil sie den Kern 

dessen, was bürgerschaftliches Engagement 

ausmacht, berühren und die Engagementkul-

tur in den Organisationen und Einrichtungen 

verändern.  

3. Hintergründe für die zunehmende Mone-

tarisierung 

Eine Monetarisierung des Engagements lässt 

sich vor allem in Bereichen der kommunalen 

Daseinsvorsorge wie der Pflege beobachten, 

in denen es einen ausgeprägten Problemdruck 

und neue Handlungsbedarfe in Folge der de-

mografischen Veränderungen gibt. Um neue 

Angebote bereit zu stellen, arbeiten die ge-

meinnützigen Organisationen und Einrichtun-

gen mit einem Personalmix, zu dem dann auch 

Formen wie ein bezahltes ehrenamtliches 

Engagement gehören können. Dies ist mit 

dem 2008 in Kraft getretenen Pflege-

Weiterentwicklungsgesetz (§ 45c SGB XI) er-

möglicht und forciert worden. Die damit be-

reit gestellten Beträge zur Förderung von bür-

gerschaftlichem Engagement und Selbsthilfe 

werden häufig für Aufwandsentschädigungen 

und direkte Zahlungen an die Engagierten 

eingesetzt.  

Dass es um mehr als um die Bewältigung der 

demografischen Veränderungen geht, zeigt 

die um sich greifende Monetarisierung beim 

Ausbau der Ganztagsschulen und bei der 

nachmittäglichen Betreuung. Ehrenamtliche 

aus Vereinen und Verbänden bieten Sportkur-

se, Hausaufgabenbetreuung und sonstige Ar-

beitskreise am Nachmittag an und erhalten 

dafür eine Übungsleiterpauschale. Dies ist 

allerdings eine ambivalente Angelegenheit: 

Statt ausgearbeiteter Konzepte, wer welche 

Aufgaben mit welchem pädagogischen Auftrag 

in den Ganztagsschulen zukünftig überneh-

men soll, wird eine pragmatische Lösung ge-

wählt, die aus der Perspektive einer fundier-

ten Bildung von Kindern und Jugendlichen 

nicht zufrieden stellen kann. Und das bürger-

schaftliche Engagement wird dabei zum „Lü-

ckenbüßer“ und „Ausfallbürgen“, um den 
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Mangel an öffentlichen Mitteln und entwickel-

ten Konzepten zu kompensieren.  

Tendenzen zur Bezahlung des Engagements 

werden auch durch den Arbeitsmarkt forciert. 

Nach wie vor gibt es - insbesondere in soge-

nannten. strukturschwachen Regionen - Be-

völkerungsgruppen, die dauerhaft vom Ar-

beitsmarkt ausgeschlossen sind oder in prekä-

ren Arbeitsverhältnissen tätig sind. Für diese 

Menschen erhält ein bezahltes Engagement 

als zusätzliche Einkommensquelle eine große 

Bedeutung. Aktuell lässt sich dies zum Beispiel 

beim Bundesfreiwilligendienst beobachten, in 

dem 65 Prozent der über 27-jährigen Teil-

nehmerInnen zuvor arbeitslos waren. 

Nicht zuletzt wird der Trend zur Monetarisie-

rung auch durch bundespolitische Programme 

und Maßnahmen zur Engagementförderung 

vorangetrieben. Mit der bereits in den 1960er 

Jahren eingeführten so genannten Übungs-

leiterpauschale sollen Einnahmen wie Auf-

wandsentschädigungen aus nebenberuflichen 

Tätigkeiten steuerfrei gestellt werden. (§ 3 Nr. 

26 EStG). Jedoch sind zunehmend Miss-

brauchsfälle zu beobachten, bei denen dieses 

Instrument für ein geringfügiges Entgelt im 

ehrenamtlichen Engagement zweckentfrem-

det worden ist. Die Steuerbefreiung von Auf-

wandsentschädigungen ist dann 2007 mit der 

so genannten Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 

26a EStG) noch weiter ausgebaut worden. 

Als letzten Punkt zum Verständnis einer zu-

nehmenden Monetarisierung möchte ich noch 

auf die umfassenderen Prozesse einer Öko-

nomisierung der Gesellschaft hinweisen. Öko-

nomisierung bezeichnet einen Prozess, bei 

dem sich der Markt und seine Ordnungsprin-

zipien auf gesellschaftliche Bereiche auswei-

ten, in denen ökonomische Überlegungen 

bislang keine oder nur eine untergeordnete 

Rolle gespielt haben. Der ungarisch-

österreichische Soziologie Karl Polanyi 

(1973/1942), der in den USA und Kanada ge-

lehrt hat, hat diese Entwicklung bereits in den 

1940er Jahren beschrieben. Im Zuge der Ent-

wicklung kapitalistischer Produktionsweisen 

lässt sich die Tendenz beobachten, soziale 

Hilfen und Dinge zu "kommodifizieren", d.h. in 

Waren und Dienstleistungen zu transformie-

ren. Dieser Prozess scheint in den letzten Jah-

ren an Dynamik gewonnen zu haben. Nach 

dem Ende des „Kalten Krieges“ und angesichts 

schärfer gewordener wirtschaftlicher Konkur-

renzen und knapper werdender Gelder für 

öffentlich geförderte Sektoren wie Bildung, 

Kunst und Wissenschaft haben sich ökonomi-

sche Kriterien in diesen Bereichen immer stär-

ker Geltung verschafft (vgl. Schi-

mank/Volkmann 2015). Logiken des Wettbe-

werbes, der Einführung von Preisen für Güter, 

die bisher ohne Kosten zur Verfügung stan-

den, und einer zunehmende Orientierung an 

Verwertbarkeit sind in alle gesellschaftlichen 

Bereich eingedrungen. Dazu einige ausgewähl-

te Beispiele: die Verkürzung von Schul- und 

Studienzeiten; im städtischen Zusammenleben 

die zunehmende Privatisierung von öffentli-

chen Räumen; neue Steuerungssysteme in 

den öffentlichen Verwaltungen; die Privatisie-

rung einst öffentlich erbrachter Leistungen in 

den Kommunen etc. Die Aufzählung ließe sich 

fortsetzen. Jetzt ist nicht jede Form von Wett-

bewerb und vor allem ein sorgfältiger Umgang 

mit finanziellen Ressourcen per se schlecht. 

Problematisch wird das Eindringen ökonomi-

scher Prinzipien aber dann, wenn dabei die 

"Handlungslogiken" der „anderen Teilsysteme 

untergeordnet werden oder gar ganz ver-

schwinden und an ihre Stelle die ökonomische 

Rationalität tritt" (Schimank/Volkmann 2015). 

Als Beispiel für derartige Prozesse führen Uwe 

Schimank und Ute Volkmann die Entwicklung 

in der Medizin an, wenn z.B. Operationen 

nicht mehr in erster Linie aufgrund induzierter 

Erkrankungen und mit dem Ziel der Heilung 

erfolgen, sondern durch den Druck, möglichst 

viele abrechnungsfähige Leistungen zu erbrin-

gen. 
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Ökonomisierung heißt also nicht nur, dass 

ökonomische Sichtweisen und Logiken neben 

anderen bestehen, sondern dass ökonomische 

Prinzipien die nicht-ökonomischen Prinzipien 

verdrängen.  

Und dies passiert möglicherweise auch gerade 

in Teilbereichen des bürgerschaftlichen Enga-

gements.  

4. Risiken und Nebenwirkungen einer Mone-

tarisierung 

4.1  Auflösung der Grenzen zwischen bürger-

schaftlichem Engagement und Erwerbsarbeit 

Mit der Monetarisierung und insbesondere 

mit direkten Zahlungen wie Entgelten nach 

Stundensätzen und pauschalen Aufwandsent-

schädigungen, die über einen Auslagenersatz 

hinausgehen, nähert sich das Engagement 

beruflich erbrachter Arbeit an. Für das bürger-

schaftliche Engagement kann dies mit erhebli-

chen Risiken verbunden sein. Bei einem Enga-

gement, das für die eigene Einkommenssiche-

rung wichtig wird, stellt sich die Frage, wie frei 

die Engagierten dann noch in ihrer Entschei-

dung für oder gegen die freiwillige Tätigkeit 

sind (vgl. Evers 2006). Sie geraten damit in 

eine Abhängigkeit von der jeweiligen Organi-

sation, die sowohl die Freiwilligkeit ihres En-

gagements in Frage stellt als auch ihre Unab-

hängigkeit gegenüber der Organisation und 

Einrichtung beeinträchtigt.  

Sicherlich erleben sich nicht alle Engagierten, 

die eine geringfügige Bezahlung erhalten, in 

ihrer Freiheit für ein Engagement einge-

schränkt und umgekehrt gibt es sicherlich 

auch bei „unbezahlten“ Ehrenamtlichen aus-

geprägte Loyalitäten und Abhängigkeiten ge-

genüber der Organisation, in der sie tätig sind. 

Mit der Etablierung bezahlter ehrenamtlicher 

Tätigkeiten wird allerdings eine Struktur ge-

schaffen, die das Engagement vor allem unter 

dem Blickwinkel seiner organisatorischen Ein-

satzmöglichkeiten und seines Dienstleistungs-

potenzials sieht. Dabei tritt sein Charakter als 

Engagement aktiver Bürgerinnen und Bürger, 

die sich in gesellschaftliche Belange einmi-

schen, mitreden und mitgestalten wollen und 

dabei auch manchmal widerspenstig sind und 

quer denken, in den Hintergrund. Freiwilligkeit 

und kritisches Potenzial drohen dabei verloren 

zu gehen. 

4.2   Veränderung von Haltungen und Motiven 

Mit der Bezahlung des Engagements können 

sich die Motive der Engagierten verändern. 

Statt eines freiwilligen Engagements aus bür-

gerschaftlicher Verantwortung treten bei ei-

ner Bezahlung Motive der Einkommenserzie-

lung in den Vordergrund. Eine weitere kriti-

sche Stimme kommt von dem U.S. amerikani-

schen Philosophen Michael Sandel (2012). 

Sandel setzt sich in seinem Buch „Was man für 

Geld nicht kaufen kann“ mit der Frage ausei-

nander, wie sich moralische Grundlagen des 

Handelns verändern, wenn ökonomische Logi-

ken und marktorientiertes Denken in alle Le-

bensbereiche eindringen. Auch er geht davon 

aus, dass Marktanreize andere, „marktfremde 

Normen“ verdrängen (Sandel 2012, S. 83). Er 

führt dafür zahlreiche Beispiele vor allem aus 

den USA an: die gewerbsmäßige Organisation 

von Warteschlangen und die Bezahlung der 

„Schlangesteher“ mit bis zu 20 $ pro Stunde in 

Vertretung von Lobbyisten, die an einer Anhö-

rung im Kongress teilnehmen wollen; Bezah-

lungen, um schnelle Arzttermine zu erhalten; 

die Bezahlung von Kindern für das Lesen eines 

Buches durch die Eltern oder auch durch Schu-

len; die Praxis der Leihmutterschaft bis hin 

zum Handel mit Emissionsrechten. Diese Ent-

wicklung einer Monetarisierung aller Lebens-

bereiche ist aus mindestens zwei Gründen 

problematisch:  

1. Sie verschärft soziale Ungleichheiten, weil 

gesellschaftliche Güter wie Bildung, Gesund-

heit und staatsbürgerliche Rechte an die Ver-

fügung über Geld gebunden werden.  
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2. Außerdem werden dadurch zentrale mora-

lisch-ethische Grundlagen und Werte der Ge-

sellschaft beschädigt und entwertet.  

Auch für das bürgerschaftliche Engagement 

könnte man etwas provozierend fragen: Ver-

dirbt Geld die Moral gemeinwohlorientierter 

Aktivitäten? 

Mit einer Bezahlung des Engagements können 

sich die Motive und damit auch die Struktur 

des Engagements verändern. Bürgerschaftli-

che Motive wie der freiwillige Einsatz für ein 

Thema oder eine Sache, das Engagement für 

die Bearbeitung eines gesellschaftlichen Prob-

lems oder der Wunsch, hilfebedürftigen Men-

schen zu helfen, treten in den Hintergrund 

oder konkurrieren zumindest mit Haltungen, 

in denen die Einkommenserzielung oder im 

Fall von Rentenpunkten, die spätere Renten-

absicherung, im Vordergrund stehen.  

Folgt man dieser Argumentation, dann stellt 

eine Monetarisierung den Eigensinn eines 

bürgerschaftlichen Engagements, mit dem sich 

Bürgerinnen und Bürger ausgehend von ihrer 

eigenen Lebensgeschichte für das Gemein-

wohl engagieren, in Frage. Statt eines vom 

Eigensinn jedes Einzelnen getragenen Enga-

gements treten andere Haltungen wie z. B. die 

der Einkommensaufbesserung in den Vorder-

grund. 

4.3   Mögliche Auswirkungen für die zivilgesell-

schaftlichen Organisationen 

Für Organisationen und Einrichtungen kann es 

zunächst einfacher sein, engagierte BürgerIn-

nen mittels geringfügiger Bezahlungen zu ge-

winnen, anstatt eine sorgfältig angelegte En-

gagementförderung innerhalb der eigenen 

Organisation aufzubauen. Damit bleiben aller-

dings mögliche – nicht beabsichtigte – Ne-

benwirkungen ausgeblendet, die sich für die 

Organisationen ergeben können, wenn Entgel-

te und pauschalierte Aufwandsentschädigun-

gen eingeführt werden.  

 Neue Konflikte innerhalb der Organisatio-

nen 

Neue Konflikte und Konkurrenzen können 

entstehen, wenn infolge der Einführung eines 

bezahlten Engagements in einer Organisation 

zwei Typen von „Ehrenamtlichen“ tätig sind: 

Personen, die für ihr Engagement „bezahlt“ 

werden und Personen, die ihr Engagement 

unentgeltlich und nur auf der Grundlage einer 

Kostenerstattung erbringen. Dies kann auch so 

ausgehen, dass das „bezahlte Engagement“ 

die bislang unbezahlten Tätigkeiten bzw. Mit-

arbeiter verdrängt.  

Die Einführung von Entgelten und geringfügi-

gen Bezahlungen ist eine unumkehrbare Maß-

nahme, die Organisationsstrukturen nachhal-

tig verändert. Wenn Geld für ehrenamtliche 

Tätigkeiten gezahlt wird, werden bei den En-

gagierten damit Erwartungen geschaffen, die 

sich nicht einfach wieder zurück nehmen las-

sen. Die Organisationen etablieren damit 

letztendlich eine dauerhafte Praxis, die sich 

nur schwer und zum Preis von erheblichen 

Konflikten verändern lässt. 

 Konkurrenzen zwischen den Organisatio-

nen vor Ort 

Auch zwischen den Organisationen, Vereinen 

und Verbänden vor Ort, kann die Einführung 

von geringfügigen Bezahlungen für ein Enga-

gement neue Konkurrenzen um die knappe 

Ressource Engagement forcieren. Zahlt der 

eine Träger für die Betreuung demenzkranker 

Menschen einen Stundensatz, so setzt dies 

andere lokale Träger unter Druck, dies ebenso 

zu tun, um die eigenen Engagierten zu halten 

bzw. neue Freiwillige zu gewinnen.  

4.4 Entstehung eines Niedriglohnsektors 

„durch die Hintertür“ 

Die Monetarisierung hat nicht nur Folgen für 

den Bereich des bürgerschaftlichen Engage-

ments, sondern berührt auch den Arbeits-

markt und die berufliche Arbeit in gemeinnüt-
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zigen Organisationen. Mit geringfügigen Ent-

gelten und einem durch eine ehrenamtliche 

Tätigkeit "aufgestockten" Minijob wird "durch 

die Hintertür" ein Niedriglohnsektor etabliert, 

der weder gesetzlich noch tarifpolitisch gere-

gelt ist und sozialversicherungsrechtliche Re-

gelungen unterläuft. Damit entsteht eine 

Grauzone von Tätigkeiten, die aufgrund der 

Höhe und der Formen ihrer Bezahlung nach 

Stundensätzen erwerbsarbeitsnah ist. Hier 

wird derzeit eine aus sozial- und arbeitspoliti-

scher Sicht äußerst problematische Praxis 

etabliert, ohne dass es eine gesellschaftliche 

Debatte dazu gegeben hat. 

4.5   Abwertung beruflicher Arbeit 

Die Personalstruktur in den sozialen Diensten 

und im Gesundheits- und Pflegebereich ist 

durch eine ausgeprägte Heterogenität ge-

kennzeichnet. Unterschiedlichste Personal- 

und Statusgruppen arbeiten zusammen und 

die Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche ist 

nicht immer klar und verschwimmt im Berufs-

alltag. Außerdem sind in beiden Bereichen 

Berufsgruppen tätig, die gesellschaftlich wenig 

anerkannt sind, schlecht bezahlt werden und 

mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen haben. 

Dies ist sicherlich ein Hintergrund für die gro-

ße Skepsis gegenüber bürgerschaftlichem 

Engagement und dessen Förderung, die be-

reits bei Studierenden und bei beruflichen 

MitarbeiterInnen in der Sozialen Arbeit und in 

der Pflege zu beobachten ist.  

Die Schaffung niedrig bezahlter und gering 

qualifizierter Arbeit unter dem Label Ehren-

amt und deren Durchsetzung durch die Orga-

nisationsleitungen erschwert die Akzeptanz 

des bürgerschaftlichen Engagements in diesen 

Arbeitsbereichen.  

5.   Engagementpolitische Schlussfolgerungen 

Mit der Einführung des Mindestlohnes seit 

Jahresbeginn gewinnt die Frage nach den Fol-

gen einer Monetarisierung weitere Brisanz. 

Damit gibt es keine Möglichkeiten mehr für 

gering bezahlte Tätigkeiten im Rahmen einer 

Erwerbsarbeit, die unter einem Stundenlohn 

von 8,50 Euro liegen. Dies könnte dazu führen, 

dass die geringfügige Bezahlung ehrenamtli-

cher Tätigkeiten noch stärker als Schlupfloch 

genutzt wird, um unter dem Label Ehrenamt 

niedrig entlohnte Tätigkeiten zu etablieren.  

Die Entwicklungen verweisen auf Handlungs-

bedarf und die Notwendigkeit politischer Ge-

staltung sowohl in den zivilgesellschaftlichen 

Organisationen als auch durch die Politik auf 

den verschiedenen föderalen Ebenen.  

Zum Schluss einige Vorschläge: 

 Grundsätzlich gilt: Wenn Geldzahlun-

gen erfolgen, die deutlich über dem entstan-

denen Aufwand liegen und in denen die Ein-

kommenserzielungsabsicht dominiert, sollte 

auf die Bezeichnung als ehrenamtliches, frei-

williges oder bürgerschaftliches Engagement 

verzichtet werden. Die Praxis der letzten Jahre 

deutet zwar darauf hin, dass es einen Bedarf 

an solchen geringfügig entgoltenen Tätigkei-

ten gibt. Wie mit diesem Bedarf verfahren 

wird, muss jedoch im gesellschaftlichen Dis-

kurs geklärt werden. Des Weiteren müssten 

neue Modelle entwickelt werden, die auch 

arbeitsrechtliche und -politische Fragen be-

rücksichtigen. Diese Tätigkeiten sollten dann 

aber auch als das bezeichnet werden, was sie 

sind: als geringfügig bezahlte nebenberufliche 

Tätigkeiten und nicht als freiwilliges Engage-

ment oder Ehrenamt. 

Als bürgerschaftliches, freiwilliges oder ehren-

amtliches Engagement sollten nur die Tätig-

keiten bezeichnet werden, die auch die Krite-

rien eines freiwilligen, weitgehend unentgelt-

lichen, gemeinwohlorientierten Engagements 

erfüllen (vgl. auch Klie/Stemmer/Wegner 

2009). 

 Eine Variante wie die Aufstockung eines 

Minijobs durch die Übungsleiterpauschale für 

dieselbe Tätigkeit sollte nicht praktiziert wer-

den. Eine solche Vermischung von Erwerbsar-
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beit und Engagement bedient in erster Linie 

die jeweiligen Organisationsinteressen, ist 

aber aus der Perspektive beruflicher Arbeit 

sowie auch des Engagements problematisch. 

 Statt Zahlungen an einzelne Engagierte 

sollten die Infrastrukturen finanziert werden, 

um Organisationen und Einrichtungen in die 

Lage zu versetzen, neue und professionelle 

Strukturen der Engagementförderung aufzu-

bauen. Statt monetärer Anreize sollte in den 

Organisationen und in den Kommunen eine 

differenzierte Kultur der Anerkennung für 

Engagement etabliert werden. Immer wichti-

ger werden Qualifizierungen und Fort- und 

Weiterbildungen für ein kompetentes Handeln 

in dem jeweiligen Engagementfeld, die aber 

auch eine Form der Anerkennung und Wert-

schätzung des Engagements ausdrücken.  

 Für die Organisationen resultieren aus 

meinen Ausführungen verschiedene Anforde-

rungen:  

1. Engagementförderung ist eine Organisati-

onsentwicklungsaufgabe. Innerhalb der Verei-

ne und Verbände bedarf es einer Klärung, 

welche Personalgruppe für welche Aufgaben 

zuständig ist. Dies würde dann auch eine kla-

rere Unterscheidung der Aufgaben von Ehren-

amtlichen, nebenberuflichen und hauptberuf-

lichen MitarbeiterInnen bringen.  

2. Innerhalb der Organisationen muss es eine 

Verständigung und Absprachen geben, wie 

man mit dem Thema Monetarisierung verfah-

ren will, welche Risiken damit verbunden sind 

und welche anderen Wege der Engage-

mentförderung möglich sind. Einige Verbände 

haben dafür bereits die Initiative ergriffen, 

Diskussionsprozesse geführt und Positionen 

zum Umgang mit Aufwandsentschädigungen 

und Vergütungen im ehrenamtlichen Engage-

ment in ihrer Organisation erarbeitet. 

 Um das Thema Konkurrenzen zwischen 

den Organisationen zu bearbeiten, müssten 

vor Ort, in den Kommunen, Absprachen ge-

troffen und gemeinsame Vorgehensweisen 

entwickelt werden, wie man zum Beispiel bei 

der ambulanten Betreuung demenzkranker 

Menschen und ihrer Angehörigen verfährt. Ich 

plädiere dafür, statt der geringfügigen Bezah-

lung das zur Verfügung stehende Geld für 

Qualifizierungen, Begleitmaßnahmen und 

andere nicht-monetäre Formen der Anerken-

nung zu nutzen.  

Schlusswort 

Zum Schluss möchte ich noch kurz auf das für 

uns alle tief beeindruckende Engagement der 

vielen Bürgerinnen und Bürger für geflüchtete 

Menschen eingehen, das wahrscheinlich nie-

mand vorher für möglich gehalten hätte. Aus 

diesem bürgerschaftlichen Engagement im 

wahrsten Sinne des Wortes lässt sich einiges 

für unser heutiges Thema einer Monetarisie-

rung des Engagements lernen: Das Engage-

ment ist nicht zustande gekommen, weil die 

BürgerInnen von der Politik dazu aufgefordert 

wurden. Und es ist auch nicht aufgrund von 

monetären Anreizen zustande gekommen. Die 

BürgerInnen engagieren sich vielmehr aus 

freien Stücken, weil sie sich von der Not der 

flüchtenden Menschen berührt fühlen, weil 

sie etwas tun wollen, helfen wollen, oder viel-

leicht auch aus politischen Gründen, um einen 

Kontrapunkt zu setzen gegen fremdenfeindli-

che Äußerungen und Aktivitäten. 

Außerdem zeigt die aktuelle Situation, dass 

die BürgerInnen bei der Organisation ihres 

Engagements für geflüchtete Menschen Un-

terstützung brauchen: von zivilgesellschaftli-

chen Organisationen, Kommunen und staatli-

chen Instanzen. Unterstützung heißt dabei 

nicht Bezahlung für die einzelnen Engagierten, 

sondern notwendig sind finanzielle Mittel für 

Infrastrukturen und Organisation, so dass En-

gagement ermöglicht und eine professionelle 

Freiwilligenkoordinierung erfolgen kann. 
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Monetarisierung in verschiedenen Engagementfeldern:  

Diskussionslinien und Statements 

 

Zusammenfassung der Diskussion 

 

Im bürgerschaftlichen Engagement hat sich 

eine Vielzahl von Formen der Bezahlung und 

monetärer Ansätze herausbildet. Die Gründe 

und Traditionen sind vielfältig. Im Rahmen der 

Fachtagung „Monetarisierung im bürger-

schaftlichen Engagement: Wieviel Geld ver-

trägt das Ehrenamt?“ im September 2015 

diskutierten in zwei Runden Gäste aus Politik, 

Zivilgesellschaft und Wissenschaft zunächst im 

Rahmen moderierter Gespräche auf dem Po-

dium und anschließend mit dem Plenum über 

Entwicklungslinien, Hintergründe, Erschei-

nungsformen und Auswirkungen im Bereich 

des bürgerschaftlichen Engagements. Die Dis-

kussionen werden im Folgenden zusammen-

gefasst und um Statements der Podiumsgäste 

ergänzt. 

An Prof. Gisela Jakobs einführenden Vortrag 

vom Vormittag anknüpfend nahm die Mode-

ratorin Dr. Lilian Schwalb, BBE, eingangs da-

rauf Bezug, dass in der Praxis verschiedene 

Facetten und Formen von Geldzahlungen vor-

herrschen. Zu beobachten sei ein breites 

Spektrum, das von der Erstattung von Ausla-

gen über eine Entschädigung von Aufwänden 

bis hin zu Formen der finanziellen Anerken-

nung von Engagement, Entlohnung und Ver-

gütung der Tätigkeiten reicht. Diese gingen in 

verschiedenen Engagementfeldern mit unter-

schiedlichen Traditionslinien einher. Anreize 

für das Engagement in monetärer Form, Aner-

kennung durch materielle Ressourcen und 

Vergütungen würden den Traditionen folgend 

heute in unterschiedlichem Ausmaß und in 

verschiedener Intensität und Ausprägung ge-

nutzt. Gründe und Akzeptanz für die jeweilige 

Form im Feld und Auswirkungen variierten je 

nach den spezifischen Gegebenheiten in den 

Engagementfeldern. 

Thema der ersten Diskussionsrunde war, die 

unterschiedlichen Entwicklungs- und Traditi-

onslinien sowie Herausforderungen in drei 

Engagementfeldern exemplarisch in den Blick 

zu nehmen: Im Sport, in der Pflege sowie in 

den Sozialen Diensten im weiteren Sinne und 

in den Wohlfahrtsverbänden im engeren Sin-

ne. Im Fokus stand die Frage, wie sich Verbin-

dungen zu Geld entwickelt haben und welche 

verschiedenen Wirkungen Geld im jeweiligen 

Bereich einnimmt. Auf dem Podium waren 

vertreten: Petra Regelin, Vizepräsidentin des 

Landessportbunds Rheinland-Pfalz, Pfarrer 

Albrecht Bähr, Sprecher der Diakonischen 

Werke in Rheinland-Pfalz und Vorsitzender 

der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohl-

fahrtspflege in Rheinland-Pfalz, sowie Simon 

Eggert, Mitarbeiter am Zentrum für Qualität in 

der Pflege. 

Petra Regelin, Vizepräsidentin des Lan-

dessportbunds Rheinland-Pfalz, hob die Be-

deutung des freiwilligen und ehrenamtlichen 

Engagements im Bereich des organisierten 

Sports hervor. Ohne das Engagement der im 

Sportverein tätigen Engagierten, ehrenamtli-

chen FunktionsträgerInnen, der TrainerInnen 

und vielen HelferInnen sei das System nicht 

aufrecht zu erhalten. Die Vergabe der Übungs-

leiterpauschale im Sport sei ein etabliertes 

Instrument, mit dem jedoch keine Zeit vergü-

tet, sondern allein die Rückerstattung von 

Sachaufwendungen durch die TrainerInnen 

erleichtert werde. Als wesentliche Herausfor-

derung in dem Bereich beschrieb sie die Be-

setzung und Gewinnung von ehrenamtlichen 
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Vorstandsämtern. Diese könne man jedoch 

nicht über monetäre Anreize gewinnen, son-

dern es brauche hier vielmehr neue Systeme 

der Gewinnung und Bindung sowie attraktive 

Angebote der Qualifizierung. 

Diskutiert wurde, dass Geld und Entlohnung 

im Bereich der ehrenamtlichen Pflege und 

Eingliederungshilfe eine zunehmende und teils 

fragwürdige Rolle spiele. Pfarrer Albrecht 

Bähr, Sprecher der Diakonischen Werke in 

Rheinland-Pfalz, und Simon Eggert, Zentrum 

für Qualität in der Pflege, sprachen von einer 

fortschreitenden Entwicklung monetärer Ten-

denzen in diesem Bereich. Die Zunahme hänge 

maßgeblich mit einem wachsenden Pflegebe-

darf und einem gleichzeitig abnehmenden 

Pflegepotenzial zusammen.  Eventuell spiele 

auch eine fehlende gesellschaftliche Bereit-

schaft, für Pflege mehr Geld auszugeben, eine 

Rolle. Gleichwohl wurde von Simon Eggert 

darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber den 

Einsatz von Ehrenamtlichen beim gesellschaft-

lichen Versorgungsauftrag im Gesetz quasi 

determiniert habe. Spannungslinien gebe es 

hier nicht nur hinsichtlich einer zunehmenden 

Monetarisierung im Bereich des bürgerschaft-

lichen Engagements, sondern auch bei der 

Frage, wie Ehrenamtliche und Hauptamtliche 

im Versorgungsmix ggf. gemeinsam und sich 

ergänzend tätig werden können. Die Struktu-

ren für monetäre Anreize und die Spannbreite 

an Entlohnungen in diesem Bereich seien da-

bei bundesweit sehr heterogen und reichten 

laut einer Studie des Deutschen Vereins von 5 

- 25 Euro für stundenweise Entlohnungen als 

ehrenamtlich deklarierte Tätigkeiten.1 Pfarrer 

Albrecht Bähr warnte vor einem Missbrauch 

von Ehrenamt im Pflegebereich: Ehrenamt-

lichkeit dürfe nicht dazu genutzt werden, 

                                                 
1
 Dokumentation „Bürgerschaftliches Engagement im 

Umfeld von Pflege – Ergebnisse einer Länderbefragung 
durch den Deutschen Verein für öffentliche und private 
Fürsorge e.V. 2013/2014“: https://www.deutscher-
ver-
ein.de/de/uploads/hauptnavigation/peq/pdf/laenderbef
ragung_dv_2013-2014.pdf 

wettbewerbsfähig zu bleiben oder die Aufga-

ben des Staates zur Daseinsvorsorge zu erfül-

len. Der Begriff Ehrenamt müsse vielmehr 

hinsichtlich seiner Grundintention überdacht 

und neue Möglichkeiten für niedrigschwellige 

Angebote im Bereich Pflege gefunden werden. 

Zudem wies er auf ein weiteres internes 

Spannungsfeld hin, das bei der Auseinander-

setzung mit Monetarisierungstendenzen be-

rücksichtigt werden müsse: Auch für finanziell 

weniger gut gestellte Menschen müsse die 

Möglichkeit gegeben sein bzw. erhalten blei-

ben, sich zu engagieren und kulturell teilzuha-

ben. Soziale Ungleichheiten müssten verhin-

dert werden. Es brauche stabile Engagemen-

tinfrastrukturen und verlässliche Standards, 

damit diejenigen, die es wollen, sich auch 

engagieren könnten. 

Unter den Podiumsgästen bestand Einigkeit, 

dass eine stärkere Auseinandersetzung mit 

dem Thema erforderlich sei und es Lösungen 

zur Bewältigung der gesellschaftlichen Heraus-

forderungen bedürfe. Die Anerkennung und 

Wertschätzung von bürgerschaftlichem Enga-

gement spiele hierbei eine wichtige Rolle. Die 

Meinung, dass Anerkennung sich nicht durch 

Geld und Preise ausdrücken lasse, fand auch 

Zustimmung bei den Teilnehmenden der Ta-

gung. Kritisch wurde die Forderung von Ren-

tenpunkten als Anerkennung für ein Ehrenamt 

diskutiert: Angemerkt wurde hier, dass dies 

nicht nur eine weitere Form monetärer Anrei-

ze darstelle, sondern zugleich bürokratische 

Konsequenzen für die Organisationen erforde-

re. Wichtig seien vor allem eine nachhaltige 

Sicherung von Anlaufstellen für Engagement 

sowie Qualifizierungsangebote für Organisati-

onen und Engagierte. Es wurde ferner ange-

regt, neue Formen und Möglichkeiten zu fin-

den, freiwilliges Engagement besser wertzu-

schätzen, z.B. durch eine stärkere partizipati-

vere Einbindung. Gleichzeitig wurde von der 

Landesregierung gefordert, Bürokratie im 

bürgerschaftlichen Engagement abzubauen. 

https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/hauptnavigation/peq/pdf/laenderbefragung_dv_2013-2014.pdf
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/hauptnavigation/peq/pdf/laenderbefragung_dv_2013-2014.pdf
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/hauptnavigation/peq/pdf/laenderbefragung_dv_2013-2014.pdf
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/hauptnavigation/peq/pdf/laenderbefragung_dv_2013-2014.pdf
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Statements der Podiumsgäste 

Statement von Simon Eggert, Zentrum für Qualität und Pflege (ZQP): Die Rolle und die Potenziale 

freiwilligen Engagements im pflegerischen Versorgungsmix 

 

Derzeit wird die Frage nach Möglichkeiten und 

Grenzen des Einsatzes von freiwillig Engagier-

ten insbesondere im Sozialwesen unter ver-

schiedenen Aspekten – auch dem der Mone-

tarisierung – breit diskutiert. In der Pflege 

spielen freiwillige Unterstützer schon heute 

eine wichtige Rolle. Ihr Einsatzgebiet liegt 

maßgeblich auf dem Gebiet der niedrigschwel-

ligen Angebote: Sie sollen zu sozialer Teilhabe 

beitragen, begleiten und entlasten. Doch ge-

rade die Tatsache, dass freiwillig Engagierte 

eher keine körperbezogenen Verrichtungen 

der Pflege ausführen, kann zu Konflikten mit 

dem professionellen Verständnis von Pflege-

fachkräften kollidieren, die die ganzheitliche 

Versorgung eines Menschen als ihre Aufgabe 

verstehen und eine weitere Segmentierung 

ihrer Tätigkeit befürchten.  

Freiwillig Engagierte finden sich somit oftmals 

in einem Spannungsfeld zwischen eigensinni-

gem Beitrag zum Wohlbefinden pflegebedürf-

tiger Menschen auf der einen Seite und quali-

tätszusichernder und in ein versorgerisches 

Gesamtkonzept zu integrierender Tätigkeit auf 

der anderen Seite wieder, das mit anderen 

Helfern koordiniert und konsentiert werden 

muss.  

Eine Diskussion über die Rolle des Engage-

ments im Pflegesektor steht unter dem Vor-

zeichen sich wandelnder Rahmenbedingungen 

für die Pflege und die Lebenssituation pflege-

bedürftiger Menschen in einer Gesellschaft 

des langen Lebens: 

 Es ist aktuell von einer weiteren erhebli-

chen Zunahme Pflegebedürftiger und ins-

besondere demenziell erkrankter Men-

schen auszugehen.  

 Die Zahl der Pflegebedürftigen, die in Ein-

Personen-Haushalten leben, steigt insbe-

sondere in den größeren Städten kontinu-

ierlich an.  

 Dabei stagniert das familiale Pflegepoten-

zial – derzeit tragen mindestens 4,7 Milli-

onen Bürgerinnen und Bürger zur Versor-

gung ihrer pflegebedürftigen Verwandten 

bei.  

 Die erwartete Fachkräftelücke von über 

200.000 Pflegeprofis bis ins Jahr 2020 wird 

auch von Angehörigen nicht zu kompen-

sieren sein.  

 Nicht nur Familienangehörige haben even-

tuell Vorbehalte oder keine Möglichkeit, 

die Pflege von Angehörigen zu überneh-

men – auch die Pflegebedürftigen selbst 

wünschen nicht unbedingt, von ihrem 

engsten Umfeld pflegerisch versorgt zu 

werden.  

 Zugleich besteht eine sehr hohe Präferenz, 

das Leben auch mit Einschränkungen in 

der häuslichen Umgebung aufrecht zu er-

halten.  

Entsprechend gewinnt ein individueller, den 

Bedürfnissen und Ressourcen pflegebedürfti-

ger Menschen angepasster „Versorgungsmix“ 

an Bedeutung, um so weit wie möglich den 

gewohnten Alltag in der vertrauten Umgebung 

fortzusetzen und die Teilhabe an der Gesell-

schaft zu erhalten. Dabei wird mit Blick auf die 

Engpässe in der pflegerischen Versorgung die 
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Frage immer drängender, wie professionelle 

Pflegekräfte, informelle Pflegepersonen aus 

dem sozialen Umfeld des Pflegebedürftigen 

und freiwillig Engagierte bestmöglich koope-

rieren und sich ergänzen können. Aus aktuel-

len Studien ist bekannt, dass schon heute bei 

der Pflege gerade die Bedürfnisse hilfe- und 

pflegebedürftiger Menschen nach sozialer 

Teilhabe häufig zu kurz kommen. Genau an 

diesem Punkt setzen viele freiwillig engagierte 

Bürgerinnen und Bürger an und unterstützen 

hilfe- und pflegebedürftige Menschen dabei, 

ihren Alltag bedürfnisgerecht zu gestalten. 

Interessierte können mittlerweile zwischen 

vielen Optionen wählen, sich in diesen Versor-

gungsmix einzubringen. Neben den gut etab-

lierten Formen der Besuchs- und Begleitdiens-

te wie beispielsweise im Rahmen der kirchli-

chen Nachbarschaftshilfe oder der ehrenamt-

lich getragenen Hospizbewegung sind weitere 

Varianten entstanden, die sich auf generati-

ons-/kulturübergreifende oder andere quar-

tiersbasierte Aspekte konzentrieren. Gleiches 

gilt etwa für die qualifizierte Beratung. Hier 

finden sich neben den ebenfalls bereits gut 

etablierten Möglichkeiten im Rahmen der 

Selbsthilfe zunehmend weitere Angebote, wie 

etwa die psychosoziale Begleitung von Ange-

hörigen oder die Wohnberatung. Die Unter-

stützung der gesellschaftlichen Teilhabe von 

älteren, mobilitätseingeschränkten Menschen 

in strukturschwachen Gebieten ist ein weite-

rer Bereich, in dem kreative Formen des Enga-

gements zunehmend gebraucht werden.  

Laut einer ZQP-Sonderauswertung des Freiwil-

ligensurveys engagieren sich aktuell knapp 

drei Prozent der Gesamtbevölkerung im Enga-

gementfeld Gesundheit und Pflege. Die hier 

Aktiven sind überwiegend älter, weiblich, gut 

qualifiziert und überdurchschnittlich enga-

giert. Sie bringen sich vielfach zusätzlich in 

unterschiedlichen sozialen Bereichen wie 

Sport, Kirche, Jugendarbeit oder Erwachse-

nenbildung ein.  

Mit einer repräsentativen Bevölkerungsbefra-

gung des Zentrum für Qualität und Pflege 

(ZQP) kann zudem ein grobes Bild davon ge-

zeichnet werden, wie das Engagementfeld 

Pflege in der Gesamtbevölkerung wahrge-

nommen und eingeschätzt wird: 

 Grundsätzlich findet immerhin knapp ein 

Drittel der Befragten ein Engagement in 

der Pflege attraktiv. 

 Die Befragten glauben, dass vor allem das 

Bedürfnis nach neuen Erfahrungen, neuen 

Kontakten und sinnstiftenden Tätigkeiten 

Menschen für diese Aktivität motiviert. 

Umgekehrt befürchten sie aber auch, dass 

die Konfrontation mit Krankheit und Tod, 

allgemeine psychische und physische Be-

lastungen und die Angst vor Überforde-

rung und Vereinnahmung wiederum ab-

schreckend wirken könnten.  

 Aus Sicht der Befragten sollten Engagierte 

vor allem in der Alltagsbegleitung, Freizeit, 

sozialen Integration, bei Behördengängen 

und bei der Vertretung von Rechten pfle-

gebedürftiger Menschen verstärkt einge-

setzt werden.  

 Dies wird aber nur dann gelingen, wenn 

Interessierte auch entsprechende Rah-

menbedingungen vorfinden. Dazu gehö-

ren beispielsweise feste Ansprechpartner, 

eine Anerkennungs- und Wertschätzungs-

kultur und Angebote zum Erfahrungsaus-

tausch und zur Weiterqualifizierung.  

Die Ergebnisse der ZQP-Befragung unter 

kommunalen Sozial- und Pflegeplanern weisen 

in eine ähnliche Richtung wie die ZQP-

Bevölkerungsumfrage:  

 Etwa zwei Drittel der befragten Vertrete-

rInnen kommunaler Verwaltungen befür-

worten eine Ausweitung des freiwilligen 

Engagements in der Pflege.  
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 Wichtige Einsatzfelder für Engagierte sind 

aus ihrer Sicht die Alltagsbegleitung, die 

soziale Teilhabe, Begleitung bei Ämter-

gängen und die Vertretung von Rechten 

hilfe- und pflegebedürftiger Menschen.  

 Allerdings sehen sich die meisten Befrag-

ten zurzeit von der Politik noch nicht aus-

reichend unterstützt, um in den Kommu-

nen geeignete Rahmenbedingungen für 

mehr Engagement in der Pflege zu schaf-

fen.  

Nicht zuletzt wegen eines als beträchtlich an-

gesehenen Unterstützungsbedarfs werden 

Möglichkeiten für ein Engagement in der Pfle-

ge – insbesondere durch die Regelungen im 

SGB XI – politisch und finanziell stark geför-

dert. Diese Tendenz erfährt derzeit eine Ver-

stetigung durch die Neuformulierungen maß-

geblich im § 45 des elften Sozialgesetzbuchs, 

die mit dem Pflegestärkungsgesetzes II vorge-

nommen werden. Insbesondere die unter dem 

neuen Oberbegriff „Angebote zur Unterstüt-

zung im Alltag“ zusammengefassten Betäti-

gungsmöglichkeiten für freiwillig Engagierte 

bieten Chancen auf eine teilweise lohnver-

gleichbare und steuerprivilegierte Einnahme-

quelle.  

Soweit die begrenzt belastbare aktuelle Zah-

lenlage solche Aussagen zulässt, scheinen die 

Entlohnungsrealitäten in den einzelnen Bun-

desländern jedoch so divers wie die Engage-

mentstrukturen in Deutschland insgesamt zu 

sein. Abgesehen von unterschiedlichen Mo-

dellen, nach denen Aufwände entschädigt 

werden können, wird bundesweit eine große 

Bandbreite von stundenweisen Vergütungs-

sätzen angegeben. Für die überwiegende Zahl 

der Engagierten, die überhaupt Vergütungen 

erhalten, scheint ein Stundensatz zwischen 

fünf und zehn Euro realistisch, er kann jedoch 

auch darüber liegen. 

So ist also mit dem Faktor der Monetarisie-

rung des Engagements im Umfeld Pflege um-

zugehen. Monetarisierung ist politisch offen-

bar mehrheitlich gewünscht und wird als In-

strument der Engagementförderung verstan-

den. Gleichwohl werden Fragen des direkten 

finanziellen Anreizes nach wie vor kontrovers 

diskutiert. Befürworter verweisen u.a. auf die 

oftmals hochqualifizierte Arbeit von Freiwilli-

gen, die immer häufiger umfangreiche Schu-

lungs- und Weiterbildungsmaßnahmen durch-

laufen. Daneben könnten sich ökonomisch 

benachteiligte gesellschaftliche Gruppen ohne 

„Aufwandsentschädigung“ ein freiwilliges 

Engagement und eine Teilhabe womöglich 

nicht leisten. Kritiker solcher monetären An-

reize verweisen dagegen vor allem auf die 

Bedrohung des Eigensinns ehrenamtlicher 

Tätigkeit, die sich einer Entlohnungslogik ge-

rade entziehen müsse, um nicht Betriebsme-

chanismen der professionellen Anbieter un-

terworfen zu werden. Nur in seiner Unabhän-

gigkeit würde ehrenamtliche Unterstützung 

als echtes Komplement zu professionellen 

Versorgungsstrukturen wirken können. Zudem 

wird auf die Gefahr eines konkurrierenden, 

womöglich den Mindestlohn unterlaufenden 

Niedriglohnsektors innerhalb des ohnehin 

schon sehr heterogenen Versorgungsarbeits-

marktes hingewiesen.  

Jenseits der Diskussionen über die Dimension 

von angemessenen Aufwandsentschädigun-

gen herrscht zumindest Konsens darüber, dass 

Engagement nicht kostenlos zu haben ist. Fak-

toren die eine Verstetigung und Ausweitung 

von freiwilligem Engagement begünstigen 

würden, wären vor allem solche der koordi-

nierenden Strukturgebung, sozialen Vernet-

zung, Weiterbildung und Begleitung sowie der 

authentischen Anerkennung. 
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Statement von Pfarrer Albrecht Bähr, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Diakonie in Rheinland-

Pfalz und LIGA und Vorsitzender der freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz 

 

Die LIGA der freien Wohlfahrtspflege hat 2014 

ein Papier herausgegeben, in dem sie sich 

deutlich zum bürgerschaftlichen Engagement 

der freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz 

äußert. In Bezug auf die Monetarisierung und 

damit die Funktionalisierung des bürgerschaft-

lichen Engagements schreibt sie in der fünften 

These: „Seit einiger Zeit ist ein starker Trend 

zur Funktionalisierung und Monetarisierung 

der ehrenamtlichen und freiwilligen Tätig-

keitsform zu beobachten – sei es aus Gründen 

der zunehmenden Unterfinanzierung sozialer 

Dienstleistungen, des Rückzugs des Staates 

aus seiner sozialstaatlichen Verantwortung 

oder des demografischen Wandels – und ei-

nem einhergehenden Mangel an qualifizier-

tem Personal insbesondere in den Pflegeberu-

fen.“ 

Diese Entwicklung läuft dem eigentlichen Cha-

rakter des bürgerschaftlichen Engagements 

zuwider. Bürgerschaftliches Engagement darf 

nicht als Lückenbüßer für personelle und/ 

oder finanzielle Engpässe oder gar als fester 

Bestandteil der Personalplanung (um-) funkti-

onalisiert werden. Auch ungeklärte, intranspa-

rente Mischungen und Grauzonen zwischen 

den verschiedensten Tätigkeiten – von ent-

geltlichem Engagement bis hin zu Voller-

werbsarbeiten unter dem „Deckmantel“ eh-

renamtlicher Tätigkeit – bergen die Gefahr 

einer schleichenden Abwertung und Aushöh-

lung des bürgerschaftlichen Engagements. 

Die fortschreitende Verstaatlichung der Frei-

willigendienste ist ein deutliches Beispiel für 

die Instrumentalisierung des bürgerschaftli-

chen Engagements. Nach dem Aussetzen der 

Wehrpflicht und der Einführung des Bundes-

freiwilligendienstes wurde die staatliche Regu-

lierung der Freiwilligendienste noch weiter 

verschärft und mit der Erwartung verknüpft, 

den Wegfall des Zivildienstes im sozialen Be-

reich zu einem Großteil aufzufangen. Dabei 

gelten die Freiwilligendienste neuerdings nicht 

mehr nur als Bildungs- und Sozialisationspro-

jekt, sondern zunehmend auch als Beitrag zur 

Bewältigung der Probleme, die insbesondere 

mit dem demografischen Wandel in unserer 

Gesellschaft einhergehen. Teilweise werden 

die Freiwilligendienste als arbeitsmarktpoliti-

sches Instrument missbraucht.  

Die geschilderten Entwicklungen werden aber 

auch die Wohlfahrtsverbände vor neue Her-

ausforderungen stellen. Denn nicht übersehen 

werden soll, dass die Überlegungen der stär-

keren Einbeziehung von bürgerschaftlichem 

Engagement zumindest in Teilen notwendig 

und sogar vorteilhaft sein könnte. Es bedarf 

einer neuen Abgrenzung, was sinnvoll im 

Haupt- und Ehrenamt geleistet werden kann. 

Dabei ergibt sich die Chance für viele Arbeits-

felder erneut zu prüfen, ob ehrenamtliches 

und freiwilliges Handeln nicht neue Erfahrun-

gen und ein Mehrwert für alle Beteiligten mit 

sich bringen könnte. Zentral muss jedoch die 

Grundintention allen ehrenamtlichen Han-

delns bleiben: Ehrenamtliches Engagement ist 

freiwilliges Engagement, das dem Wunsch 

folgt, sich mit den eigenen Fähigkeiten und 

Erfahrungen für andere einzusetzen und sich 

in die Gemeinschaft einzubringen. Es muss 

gewährleistet sein, dass Ehrenamtliche –  ob 

sie nun ein Entgelt in kleiner Form für ihr En-

gagement bekommen oder nicht in ihrer Tä-

tigkeit unabhängig bleiben und die Freiwillig-

keit des Handelns gesichert ist. Wohlfahrts-

verbände werden in Politik und Gesellschaft 

dafür eintreten, dass ungeklärte Grauzonen 

innerhalb des bürgerschaftlichen Engage-

ments geklärt werden, die Funktionalisierung 

der Engagierten nicht ausgenutzt wird und 

dass weiterhin echtes bürgerschaftliches En-

gagement möglich bleibt. 
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Statement von Petra Regelin, Vizepräsidentin des Landessportbundes Rheinland-Pfalz 

 

Aus den aktuellen DOSB-Sportentwicklungs-

berichten ist bekannt, dass die Gewinnung 

und Bindung ehrenamtlicher Funktionsträger 

aktuell eine Herausforderung für die Sportver-

eine darstellt. Dies gilt vor allem für formali-

sierte Vorstands- und Leitungsfunktionen, die 

von jungen Menschen immer seltener über-

nommen werden.  

Vor diesem Hintergrund bildet die Ehrenamts-

förderung im Sportverein eine der wichtigsten 

Zukunftsaufgaben der Sportverbände. Es ist 

mehr denn je entscheidend, die Attraktivität 

für das Ehrenamt zu steigern und moderne 

Fördermaßnahmen zu entwickeln, die zur 

Motivation für ein nachhaltiges und verlässli-

ches Engagement beitragen. Sichtbar wird dies 

in dem Bestreben der Verbände und Vereine, 

ein Freiwilligenmanagement im Sport aufzu-

bauen bzw. Formen der Anerkennung (z. B. 

Ehrenamtspreise, Ehrenamtsnachweise, Eh-

renamtscard etc.) zu entwickeln.  

Darüber hinaus helfen die Instrumente der 

Übungsleiterpauschale und der Ehrenamts-

pauschale das Engagement im Sport zu unter-

stützen. Dabei geht es eindeutig nicht um eine 

Bezahlung der geleisteten Arbeit sondern 

vielmehr um einen Auslagenersatz als Ent-

schädigung selbst eingebrachter Auslagen 

(Fahrtkosten, Telefonkosten, Porto, Ausbil-

dungs- und Fortbildungskosten, Ausgaben für 

Sportbekleidung und für Sportgeräte, usw.). In 

der Diskussion um eine mögliche „Monetari-

sierung des Ehrenamts“ ist diese Aufwands-

entschädigung von einer gezielten Bezahlung 

im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses 

zu unterscheiden. Die Möglichkeit, Aufwand 

zu entschädigen, bildet einen unverzichtbaren 

und wichtigen stabilisierenden Rahmen für 

das ehrenamtliche Engagement. Dabei wer-

den die vom Gesetzgeber vorgesehenen Pau-

schalen in den wenigsten Fällen ausgeschöpft.  

Was die bezahlte Mitarbeit im gemeinnützi-

gen Sport betrifft, gibt es ergänzend zur eh-

renamtlichen Arbeit unterschiedliche Beschäf-

tigungsverhältnisse (Vollzeit-, Teilzeit-, gering-

fügige Beschäftigung, freie Mitarbeit auf Ho-

norarbasis). Großsportvereine sowie Mehr-

spartenvereine haben häufiger bezahlte Mit-

arbeiterInnen als kleinere Vereine und Ein-

spartenvereine. 25 Prozent aller Sportvereine 

verfügen über bezahlte MitarbeiterInnen, 75 

Prozent der Sportvereine haben überhaupt 

keine bezahlten MitarbeiterInnen. Insgesamt 

entfällt im Bundesschnitt lediglich 1 bezahlteR 

MitarbeiterIn auf zweihundert Vereinsmitglie-

der (siehe DOSB-Sportentwicklungsbericht 

2013/2014).  

Die vorliegenden Zahlen der DOSB-

Sportentwicklungsberichte machen deutlich, 

dass von einer Monetarisierung der ehrenamt-

lichen und freiwilligen Tätigkeit im gemeinnüt-

zigen Sport keine Rede sein kann. Die vielfälti-

ge Vorstandsarbeit im Sportverein oder auch 

die Tätigkeit als ÜbungsleiterIn ist durch eine 

Motivationslage geprägt, die keine monetäre 

Grundlage besitzt. Neben altruistischen Moti-

ven geht es den „SportlerInnen“ vor allem um 

die Freude an der Bewegung sowie an der 

Vermittlung und der Organisation von Bewe-

gung, darüber hinaus aber auch um Partizipa-

tion, Selbsterfahrung und um die Erweiterung 

von Kompetenzen. Auf der Grundlage dieser 

Motivationslagen der ehrenamtlich Engagier-

ten ist das traditionelle gemeinwohlorientierte 

Sportvereinssystem gewachsen und hat sich 

nicht zuletzt dadurch zum größten Akteur der 

Zivilgesellschaft entwickelt.  

Die demographische Entwicklung, veränderte 

Lebensstile und sich wandelnde Wertvorstel-

lungen beeinflussen zunehmend die Bewer-

tungsgrundlage der ehrenamtlichen Arbeit 

und deren Ausgestaltung. Immer häufiger 
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stellt sich die Frage, wie sich gerade die tradi-

tionellen Formen des Ehrenamts mit den mo-

dernen Lebensformen vereinbaren lassen. So 

sind die im Rahmen einer Tätigkeit erworbe-

nen Kompetenzen wichtige Schlüsselqualifika-

tionen, die im Berufsleben genutzt werden 

können. Diese Möglichkeiten gilt es in Zukunft 

auszubauen und für das Ehrenamt und freiwil-

lige Engagement im Sport zu werben.  
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Positionierungen in Politik und Zivilgesellschaft:  

Diskussionslinien und Statements 

 

Zusammenfassung der Diskussion 

 

Im Rahmen einer zweiten Diskussionsrunde 

wurde das Thema der Monetarisierung im 

bürgerschaftlichen Engagement aus der Sicht 

von VertreterInnen aus Politik und Zivilgesell-

schaft beleuchtet. Auf dem Podium waren 

vertreten: Burkhard Höhlein, Gemeinde- und 

Städtebund Rheinland-Pfalz, Willi Brase, Mit-

glied des Bundestages und Vorsitzender des 

Unterausschusses Bürgerschaftliches Engage-

ment im Deutschen Bundestag, sowie Carsten 

Müller-Meine, Sprecher der Landesarbeitsge-

meinschaft der Freiwilligenagenturen Rhein-

land-Pfalz. 

In Anlehnung an die erste Diskussionsrunde 

nahm die Moderatorin Dr. Lilian Schwalb Be-

zug darauf, dass es im Kontext der Debatte um 

Monetarisierungstendenzen auch um Fragen 

der Ungleichheit ginge. Zum einen seien Enga-

gierte unter ungleichen Bedingungen tätig: Ein 

Teil der Engagierten sei ganz und gar unent-

geltlich und ohne Aufwandsentschädigungen 

aktiv, ein anderer Teil Engagierter erhalte 

Aufwandsentschädigungen; darüber hinaus 

existierten auch Aktivitäten, die in der Praxis 

dem Bereich bürgerschaftlichen Engagements 

zugerechnet werden und mit geldwerten Mit-

teln, z.B. mit Pauschalen, Vergütungen oder 

Stundensätzen, de facto entlohnt würden. 

Zum zweiten würden Aspekte der Ungleich-

heit auch insofern berührt, als eine grundle-

gende Möglichkeit der Sicherung des Lebens-

unterhaltes auch Voraussetzung für die Un-

entgeltlichkeit des Engagements sei. Wichtige 

Fragen der Engagementpolitik knüpften inso-

fern an Fragen der wachsenden sozialen Un-

gleichheit an. Dieses Feld umfasse neben der 

Diskussion um den Mindestlohn beispielswei-

se die Themen Armut oder Übergänge zwi-

schen Engagement und Erwerbsarbeit etc.  

Das Thema wurde auf dem Podium kontrovers 

diskutiert. Burkhard Höhlein vom Gemeinde- 

und Städtebund erläuterte die Bedeutung des 

öffentlichen Ehrenamts für Land und Kommu-

ne und die Aufgaben der vielen ehrenamtli-

chen OberbürgermeisterInnen in Rheinland 

Pfalz. Die Landesverfassung verpflichte Bürge-

rInnen nicht nur zur Ausübung eines öffentli-

chen Ehrenamts, sie lege zugleich fest, dass 

diese Ehrenamtlichen keine zusätzlichen Mit-

tel aufbringen sollen. Das heiße auch, dass 

ihre zusätzlichen Ausgaben sowie ein mögli-

cher Dienstausfall erstattet werden müssten. 

In diesem Rahmen forderte Burkhard Höhlein 

eine angemessene Vergütung von kommunal-

politischen Ehrenämtern als Ausdruck der 

Anerkennung der Leistung der Ehrenamtli-

chen. 

Auf der anderen Seite wurde von Carsten  

Müller-Meine, Sprecher der Landesarbeitsge-

meinschaft der Freiwilligenagenturen Rhein-

land-Pfalz, die Unentgeltlichkeit, Freiwilligkeit 

und Selbstbestimmtheit von Engagement her-

vorgehoben. Mit einer Bezahlung ehrenamtli-

chen Engagements gehe diese Selbstbe-

stimmtheit verloren – folglich könne die Akti-

vität nicht mehr als Ehrenamt bezeichnet 

werden. Willi Brase, Mitglied des Bundestag 

und Vorsitzender des Unterausschuss bürger-

schaftliches Engagement, hob in seinem Re-

debeitrag wie Herr Müller Meine ebenfalls die 

Unentgeltlichkeit und Gemeinwohlorientie-

rung als zentrale Kriterien für bürgerschaftli-

ches Engagement hervor. Damit knüpften die 

Diskutierenden an den Abschlussbericht der 
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Enquete-Kommission für Bürgerschaftliches 

Engagement des Deutschen Bundestages von 

2002  an. Bürgerschaftliches Engagement dür-

fe nicht, so Willi Brase, dazu beitragen, einen 

neuen Niedriglohnsektor aufzubauen. Es brau-

che vielmehr eine klare Abgrenzung und Defi-

nition, was unter Engagement zu verstehen sei 

und was nicht. In diesem Zusammenhang 

thematisierte Willi Brase den Bedarf an neuen 

Formen gesellschaftlicher Arbeit und forderte 

eine politische Debatte und Verständigung 

über das Verhältnis von Engagement – Beruf-

lichkeit – Nebenberuflichkeit. Zudem sprach er 

sich für eine Reform spezifischer Fragen des 

Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts aus. 

Unter den Podiumsteilnehmenden bestand 

die Einigkeit, dass es einer bundesweiten En-

gagementstrategie bedürfe, um den Eigensinn 

und Wert des bürgerschaftlichen Engage-

ments zu erhalten. In diesem Kontext sei eine 

relevante Frage, wie bürgerschaftliches Enga-

gement auf Dauer unterstützt und gefördert 

werden könne. Es brauche somit verlässliche 

Strukturen, mit denen auch finanziell schwä-

cher gestellte Menschen Möglichkeiten erhiel-

ten, sich zu engagieren (z. B. Vereinfachung, 

Vergünstigung von Mobilität). Carsten Müller-

Meine regte in diesem Zusammenhang dazu 

an, über alternative Möglichkeiten zur Stär-

kung von Engagementinfrastruktur nachzu-

denken, wie zum Beispiel in Anlehnung an 

eine „Psychiatrie-Mark“, mit der das Land 

Rheinland-Pfalz den Ausbau der kommunalen 

Strukturen mit jährlich 1 D-Mark pro Einwoh-

nerIn Ende der 1990er Jahre gefördert hatte. 

Gleichzeitig wurden der Abbau von Bürokra-

tiehemmnissen im bürgerschaftlichen Enga-

gement sowie der Ausbau von Anerkennungs-

kultur, Qualifizierung und die Wertschätzung 

von Ehrenamtlichen gefordert. 

 

 

Statements der Podiumsgäste (Auswahl) 

Statement von Burkhard Höhlein, Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 

 

Frage: Herr Höhlein, nun stellt die Kommune 

den Raum dar, in dem die Menschen aktiv 

werden und Engagement sichtbar und wir-

kungsvoll ist. Die Kommune ist zugleich der Ort 

der Steuerung und Koordinierung vor Ort, auf 

lokaler Ebene. Ist die skizzierte Thematik der 

Ungleichheit Thema für die Kommunalpolitik 

und -verwaltung? 

Zunächst: Die Verfassung unseres Landes si-

chert den Grundsatz der Subsidiarität ab. Der 

Staat und die öffentlichen Institutionen sollen 

erst dann tätig werden, wenn eine bestimmte 

Aufgabe nicht mehr oder nicht ehrenamtlich 

erfüllt werden kann. Demzufolge bestimmt 

Artikel 21 eine Pflicht zur Übernahme öffentli-

cher Ehrenämter. In Artikel 59 ist der Grund-

satz beschrieben, dass diejenigen, die ein öf-

fentliches Ehrenamt wahrnehmen, dadurch 

keine Nachteile, seien es finanzielle oder ar-

beitsrechtliche, erleiden dürfen. Schon von 

daher kann hier nicht von ungleichen Bedin-

gungen gesprochen werden.  

Weiter müssen Sie sehen, dass ein kommuna-

les Ehrenamt, nur hierüber können Sie mit mir 

als Vertreter des Gemeinde- und Städtebun-

des und damit eines kommunalen Spitzenver-

bandes reden, eine auf Dauer und Kontinuität 

angelegte Übernahme direkter Gemeinwohl-

verantwortung ist. Damit Ihnen die Größen-

ordnung einmal bewusst wird: 40.000 Frauen 

und Männer arbeiten in den kommunalen 

Vertretungsorganen mit oder stehen als eh-
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renamtliche BürgermeisterInnen, Beigeordne-

te, Kreisbeigeordnete und OrtsvorsteherInnen 

an vorderster Stelle. Nicht dabei sind die Mit-

glieder der verschiedensten Beiräte, z. B. für 

Migration und Integration, Senioren, Kinder 

oder Menschen mit Behinderungen. 51.000 

Frauen und Männer leisten Dienst in den frei-

willigen Feuerwehren unseres Landes: In Städ-

ten, Verbandsgemeinden und Landkreisen 

tragen sie so für ihre Gemeinwesen und die 

Menschen, oft unter Einsatz ihres Lebens und 

ihrer Gesundheit, Verantwortung. Sie fragen 

nicht danach, was der Staat tut, sondern neh-

men die notwendigen Maßnahmen vor Ort 

selbst in die Hand − sie schaffen Heimat. 

Durch eine aktive Kommunalpolitik werden 

das soziale Umfeld gestaltet, Infrastruktur 

entwickelt, Wirtschaftskraft generiert und 

Arbeitsplätze geschaffen. In einem permanen-

ten Prozess wird Daseinsvorsorge erhalten, 

aufgrund geänderter Rahmenbedingungen 

weiter entwickelt und bei Veränderungen der 

Bedürfnisstruktur neu geschaffen. Die hierzu 

notwendigen Einrichtungen und Leistungsan-

gebote, die für die Menschen vor Ort unmit-

telbar bestimmt sind, ihr Lebensumfeld gestal-

ten und wesentlich zur Attraktivität der Kom-

munen als Lebens-, Wohn-, Betreuungs-, Lern- 

und Arbeitsort beitragen, stehen häufig im 

Fokus der ehrenamtlich Tätigen. 

Nur in den Dörfern, Gemeinden und Städten 

werden gesellschaftliche Entwicklungen spür-

bar und unmittelbar erkennbar Lösungen zu-

geführt. Dies geht nur mit engagierten Ehren-

amtlichen, Persönlichkeiten, die anpacken und 

gestalten. Zentrale Verantwortung kommt 

dabei den ehrenamtlichen Bürgermeistern 

und den Ratsmitgliedern zu. Vor allem aber 

die Ortsbürgermeister sind in ihrem Ehrenamt 

in besonderer Weise und dauerhaft gefordert. 

Tagsüber, abends und an Wochenenden − 

letztlich 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr! 

Wo immer sich Gemeindeleben abspielt, ist 

der Ortsbürgermeister als erster Ansprech-

partner der Bürger, Unternehmer, Vereinsvor-

sitzenden und Verantwortlichen in Kirche und 

Politik in der Pflicht. Als kreativer Ideengeber, 

motivierter Initiator und fleißiger Gestalter 

treibt er die Gemeindeentwicklung voran und 

sorgt für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen 

sowie Einnahmen für die Sozialsysteme. Dies 

ist gut für die Entwicklung vor Ort, die Demo-

kratie und das Land. Diesem Anspruch können 

Ehrenamtliche aber nur gerecht werden, wenn 

die Rahmenbedingungen stimmen. Das Eh-

renamt muss angemessen honoriert und es 

muss die nötige Zeit zugestanden werden, 

damit es ordentlich ausgeübt werden kann. 

Allgemein heißt dies, dass die Bereitschaft zur 

Übernahme von Ehrenämtern gefördert und 

Hemmnisse bei der Ausübung abgebaut wer-

den müssen. Das Oberverwaltungsgericht 

(OVG) Rheinland-Pfalz hat in seinem Urteil 

vom 7. Juni 2011 an den Gesetzgeber einen 

deutlich Hinweis gegeben: Der Gesetzgeber 

sei hinsichtlich der derzeit geltenden Rah-

menbedingungen für das Ehrenamt des Orts-

bürgermeisters gefordert zu beurteilen, ob 

diese „noch als zeitgemäß angesehen werden“ 

können, „weil ehrenamtliches Engagement 

zunehmend nicht mehr selbstverständlich ist“. 

Es ist gut, dass die in diesen Ehrenämtern täti-

gen Menschen von den vielen Ehrenamtlichen 

in den Vereinen, Verbänden, den Kirchen und 

Nachbarschaften unterstützt werden. 

Hiervon trennen müssen Sie die gesamtstaat-

lichen Verantwortungsbereiche wie Altersar-

mut, Arbeitslosigkeit und andere Fragen der 

Sozialpolitik. Diese Problemstellungen kann 

die kommunale Ebene nicht lösen. Die Kom-

munalpolitik kann Hilfestellung und Unterstüt-

zung vor Ort geben und gibt sie auch. 

Frage: Herr Höhlein, welches Ausmaß hat die 

Entschädigung eines Einsatzes an Zeit und 

Kompetenz inzwischen eingenommen? 

Braucht das System der ehrenamtlichen Kom-

munalpolitik diese Anreizsysteme oder gibt es 

hier Grenzen? 
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Die derzeitigen Entschädigungsregelungen 

halte ich für angemessen. Über bestimmte 

Bereiche, wie die Freistellungsregelungen 

stehen wir im Gespräch mit Vertretern der 

Landesregierung. Hinsichtlich der Anreizsys-

teme will ich auf die Auffassung unseres OVG 

verweisen. 

Frage: Herr Höhlein, wünschen Sie sich Klarheit 

und Regelung durch die Landes- und/oder 

Bundespolitik oder wird aus Ihrer Sicht die 

Klärung aktueller Zusammenhänge in kommu-

naler Selbstverwaltung funktionieren? 

Kommunale Selbstverwaltung braucht keine 

Vorgaben. Infolge von Überregulierungen 

geben wir viel Geld aus, das wir bei Entschei-

dungsfreiheit sicher ganz oder teilweise ein-

sparen können. „Wenn Bürgermeister die 

Welt regierten“, sagt der amerikanische Poli-

tikwissenschaftler Benjamin Barber, wäre die 

Welt ein besserer Ort. Städte und Gemeinden, 

so der Politikwissenschaftler, sind demokrati-

scher als Staaten, weil Bürgermeister und Räte 

konkrete Probleme bewältigen müssen, stän-

dig und schnell – und ganz nah am und mit 

dem Bürger. 

 

 

Statement von Willi Brase, MdB, Vorsitzender des Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engage-

ment“ des Deutschen Bundestages 

 

Im Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft 

des Bürgerschaftlichen Engagements“, die der 

Deutsche Bundestag 2000 eingesetzt hatte, 

wird das bürgerschaftliche Engagement als 

freiwillig, unentgeltlich und gemeinwohlorien-

tiert beschrieben. Trotzdem sind heute die 

Grenzen zum Arbeitsmarkt durch Kombinati-

onsmöglichkeiten zwischen zum Beispiel Mi-

nijob und Ehrenamtspauschale mehr denn je 

verschwommen. Ich fordere hier klare gesetz-

liche Regelungen, die eine Legaldefinition von 

bürgerschaftlichem Engagement beinhalten – 

zum Schutz der Engagierten und auch der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Enga-

gement darf nicht sozialversicherungspflichti-

ge Arbeitsplätze ersetzen und Teil einer Grau-

zone im Beschäftigungssektor sein. Ansonsten 

würde das bürgerschaftliche Engagement 

seinen Ursinn verlieren. 
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Kritische Bilanz und Ausblick 

Birger Hartnuß 

 

Mit der Fachtagung wurde das kontroverse 

Thema der Monetarisierung im bürgerschaftli-

chen Engagement erstmals auf Landesebene 

in Rheinland-Pfalz einer öffentlichen Debatte 

zugeführt. Dabei ist es gelungen, unterschied-

liche Facetten von Bezahlung und Entlohnung 

sichtbar zu machen und auf die damit verbun-

denen Auswirkungen hinzuweisen. Deutlich 

wurden dabei die bestehenden verschiedenen 

Traditionen und Umgehensweisen in den Or-

ganisationen, ebenso wie zum Teil konträre 

Haltungen und Positionen. Ein erster Mehr-

wert der Veranstaltung bestand somit darin, 

das „Feld“ zu sortieren, Positionen zu be-

schreiben und im Austausch von „Pro“ und 

„Kontra“ für einen reflektierten Umgang mit 

Geld im Engagement zu sensibilisieren. 

Festgehalten wurde noch einmal, dass das 

Gros der Engagierten (77 Prozent nach dem 

Freiwilligensurvey von 2009) keinerlei Vergü-

tungen für sein Engagement erhält. Auch die 

vielfältigen neuen Formen ehrenamtlichen 

Engagements in der Flüchtlingshilfe werden 

ganz überwiegend ohne jede Form von Bezah-

lung oder Aufwandsentschädigung erbracht. 

Gleichwohl gibt es Engagementbereiche, in 

denen Bezahlungen seit langem etabliertes 

Instrument und selbstverständlicher Teil der 

entwickelten Strukturen sind. Dies wird – wie 

bspw. im Sport – auch kaum oder nur selten 

infrage gestellt. 

Seitens der Politik wurden und werden For-

men der Entlohnung besonders vergünstigt 

und steuerlich entlastet. Mit der sogenannten 

Übungsleiterpauschale können im Ehrenamt 

Einkünfte erzielt werden, die bis zur Höhe von 

aktuell 2.400 Euro/Jahr steuerfrei bleiben. In 

den vergangenen Jahren ist dieser Steuerfrei-

betrag nicht nur regelmäßig erhöht, sondern 

auch auf andere Bereiche ausgeweitet wor-

den. Mit dem Gesetz zur Stärkung des Ehren-

amts von 2007 wurde zudem eine allgemeine 

Ehrenamtspauschale eingeführt. Sie ermög-

licht steuerfreie Einkünfte bis zur Höhe von 

derzeit 720 Euro/Jahr auch in anderen Enga-

gementbereichen als den Übungsleitertätig-

keiten. 

Ausgehend, jedenfalls durch die genannten 

Pauschalen begünstigt, ist inzwischen eine 

deutliche Ausweitung von Bezahlungen im 

ehrenamtlichen Engagement zu beobachten. 

Dies gilt zunehmend auch in sozialen Engage-

mentbereichen, insbesondere im Feld der 

Pflege. So werden durch das Pflegeleistungs-

ergänzungsgesetz Mittel zur Vergütung von 

Ehrenamtlichen bereitgestellt, die ursprüng-

lich für Qualifizierung und Fortbildung und 

damit letztlich für die Stärkung von Strukturen 

angedacht waren. 

In den vergangenen Jahren sind zudem neue 

Formen von Arbeit in sozialen Einrichtungen 

und Diensten entstanden, bei denen 450-

Euro-Jobs und Aufwandsentschädigung für ein 

Ehrenamt kombiniert werden. Unter Nutzung 

der Übungsleiterpauschale und damit unter 

dem Deckmantel ehrenamtlichen Engage-

ments sind neue „Stellen“ geschaffen worden, 

die auch so ausgeschrieben und besetzt wer-

den. Unter der Überschrift „Ehrenamt“ droht 

hier ein Niedriglohnsektor zu entstehen, in 

dem weitgehend steuer- und sozialabgaben-

frei Formen von (prekärer) Erwerbsarbeit 

etabliert werden. 

Auch das Mindestlohngesetz hat neue Fragen 

aufgeworfen. Hier wird das Ehrenamt zwar als 

Ausnahmetatbestand beschrieben. In der Pra-

xis wird aber heftig darüber gestritten, wo 

denn im Einzelfall das Ehrenamt doch viel-

leicht endet und der Mindestlohn gezahlt 
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werden muss. Allein mit der Aufnahme dieser 

Ausnahmeregelung wird klar, dass die Politik 

inzwischen sehr selbstverständlich davon aus-

geht, dass im freiwilligen Engagement Bezah-

lung und Entlohnung durchaus Normalität 

sind. 

In dieser aktuellen Gemengelage wurden zahl-

reiche offene Fragen, Probleme und Heraus-

forderungen deutlich, die im Folgenden zu-

sammenfassend und stichwortartig benannt 

sind. 

Was spricht gegen die Monetarisierung? 

 Geldzahlungen über den Ersatz von Ausla-

gen hinaus haben Auswirkungen auf den 

Eigensinn, die Selbstbestimmtheit des En-

gagements. 

 Dies ist mit Veränderung von Motivations-

lagen verbunden. 

 Bezahlung führt zu Gewöhnungseffekten 

und hat Ausstrahlung auf andere Engage-

mentbereiche. Erwartungshaltungen wer-

den befördert und verfestigen sich. 

 Mit Monetarisierung verbundene ökono-

mische Logiken können zivilgesellschaftli-

che Haltungen wie Gemeinsinn und gesell-

schaftliche Verantwortung zersetzen oder 

beschädigen. 

 Es entstehen durch Geldzahlungen neue 

Abhängigkeiten von Engagierten gegen-

über ihren Organisationen. 

 Geldzahlungen verstärken die ohnehin 

bestehenden Ungleichheiten im Feld. 

Längst nicht alle Engagierten erhalten Ent-

lohnungen. 

 Es entstehen zudem neue Konkurrenzen 

zwischen Organisationen, die Geldzahlun-

gen bieten und solchen, die dies nicht 

können. Damit wächst die Kluft zwischen 

bezahltem und unbezahltem Engagement. 

 Innerhalb der Organisationen gibt es neue 

Managementaufgaben. Es wird zuneh-

mend schwieriger, Hauptamt, Ehrenamt 

mit und ohne Entlohnung sowie Freiwilli-

gendienste zu koordinieren, zumal zum 

Teil gleiche Aufgaben erbracht werden. 

 Unter dem Deckmantel des Ehrenamtes 

könnte – so die Kritik – ein neuer Billig-

lohnsektor vor allem im sozialen Bereich 

entstehen. 

 Bürgerschaftliches Engagement gerät mit 

zunehmender Monetarisierung in die Nä-

he von Erwerbsarbeit. Damit verbinden 

sich zahlreiche ungeklärte arbeits- und so-

zialrechtliche Fragen. 

Was spricht für monetäre Anreize? Welche 

Argumente werden hierfür ins Feld geführt? 

 Es gibt aktuelle gesellschaftliche Heraus-

forderungen und Problemlagen, die ohne 

einen stärkeren Einbezug des Engage-

ments der Bürgerinnen und Bürger nicht 

bewältigt werden können. Hierfür braucht 

es verstärktes, auch verlässliches Engage-

ment wie bspw. in den Bereichen Pflege, 

Demenz, demografischer Wandel, Versor-

gungsstrukturen im ländlichen Raum etc. 

Gerade diese benötigten, verlässlichen 

Engagements seien nur durch entlohntes 

Engagement möglich. 

 Entlohnung eröffnet neue Zugänge zum 

bürgerschaftlichem Engagement für be-

nachteiligte Menschen in prekären Le-

benslagen. Bürgerschaftliches Engage-

ment muss man sich leisten können. 

Durch Bezahlung könnten die bestehen-

den Ungleichheiten im Engagement aus-

geglichen werden. 

 Geld und Bezahlung im Engagement hat 

auch etwas zu tun mit dem Thema Armut, 

insbesondere zunehmender Altersarmut. 

Viele Menschen wollen sich ehrenamtlich 

engagieren, sind aber auf einen Zuver-
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dienst angewiesen, um ihren Lebensun-

terhalt zu bestreiten.  

Es war nicht zu erwarten, dass sich entlang 

dieser Argumente eine Verständigung auf 

klare Positionen und entsprechende Hand-

lungsperspektiven ergeben würden. Vielmehr 

kommt es darauf an, die begonnene Debatte 

fortzuführen und sich gemeinsamen Positio-

nen schrittweise anzunähern. Gleichwohl las-

sen sich einige zentrale Ergebnisse festhalten, 

die Ausgangspunkt weiterer notwendiger Klä-

rungen sein können. 

1. Der Ersatz entstandener Auslagen ist nicht 

Gegenstand der Monetarisierungsdebatte. 

Allen Engagierten, die es wünschen und 

darauf angewiesen sind, sollten ihre Auf-

wendungen für Fahrt-, Telefon-, Porto- 

oder andere Kosten erstattet werden.  

2. Geld und Bezahlung können das Selbstver-

ständnis und den Eigensinn des bürger-

schaftlichen Engagements verändern. 

Notwendig ist daher ein reflektierter, sen-

sibler Umgang mit monetären Formen der 

Anerkennung, der die Auswirkungen und 

Folgen in den Blick nimmt. Dies gilt umso 

mehr, als ein solcher Trend und eine wei-

tere Verstärkung nicht ohne weiteres um-

kehrbar sind.  

3. Formen der Monetarisierung wie insbe-

sondere die Kombination von Minijobs 

und Ehrenamtspauschale werden weitge-

hend einvernehmlich äußerst kritisch ge-

sehen und gelten als klarer Missbrauch 

bestehender Gesetzeslücken. Hier braucht 

es dringend klare, auch gesetzliche Rege-

lungen. Diese Arrangements sind nicht nur 

arbeits- und sozialrechtlich höchst prob-

lematisch, sondern auch moralisch frag-

würdig. Für Arbeit, die unter solchen Be-

dingungen erbracht wird, ist die Schaffung 

regulärer sozialversicherungspflichtiger 

Arbeitsverhältnisse unter Einhaltung des 

Mindestlohns geboten.  

4. Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass es 

einen gesellschaftlichen Bedarf an neuen 

Formen von bezahlter Nebenbeschäfti-

gung gibt. Dies gilt insbesondere in Berei-

chen wie Pflege, Demenz, haushaltsnahe 

Versorgungsstrukturen im ländlichen 

Raum etc. Hier braucht es absehbar neue 

Arrangements, die auch Zuverdienstmög-

lichkeiten bieten. Allerdings ist hier eine 

klare Abgrenzung gegenüber dem bürger-

schaftlichen Engagement erforderlich. Für 

diese Formen von Arbeit werden daher 

auch neue Begriffe benötigt, die sich ein-

deutig von Ehrenamt und Engagement ab-

grenzen. 

5. Jenseits der auf der Fachtagung kontro-

vers diskutierten monetären Ansätze soll-

ten Förderstrategien stärker auf die Festi-

gung und Weiterentwicklung von Infra-

strukturen der Engagementförderung auf 

Landes- und kommunaler Ebene ausge-

richtet sein. Wichtige Stichworte hierfür 

sind die Etablierung einer gesellschaftli-

chen Kultur der Anerkennung und Wert-

schätzung, die verlässliche Förderung von 

Infrastrukturen, weiterer Bürokratieabbau 

sowie der Aufbau von Netzwerken und 

Bündnissen. 

Wie geht es weiter? 

Die Fachtagung „Monetarisierung im Bürger-

schaftlichen Engagement. Wie viel Geld ver-

trägt das Ehrenamt“ verstand sich als Auftakt 

für eine dringend erforderliche gesellschaftli-

che Debatte und Verständigung über die Rolle 

von Geld in der Engagementförderung. Sie ist 

hiermit nicht abgeschlossen. Die vorliegende 

Dokumentation bündelt wichtige Erkenntnisse 

und Ergebnisse und ist Grundlage für weitere 

Diskussion, die – auch dies war eine Anregung 

auf der Tagung – künftig auch kleinteiliger und 

regionaler zu organisieren ist. Ziel ist und 

bleibt die Annäherung von Positionen, die 

Klärung von Schwerpunkten und Leitlinien 

künftiger Engagementförderung durch Land, 
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Kommunen und zivilgesellschaftliche Organi-

sationen. Ein bereichsübergreifendes Landes-

netzwerk Bürgerschaftliches Engagement in 

Rheinland Pfalz, dessen Gründung bevorsteht, 

könnte hierfür einen angemessenen Rahmen 

abbilden. 

 

Autor 

Birger Hartnuß ist Referent in der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei 

Rheinland-Pfalz. 

Kontakt: birger.hartnuss@stk.rlp.de 
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„Bürgerschaftliches Engagement bedeutet für uns unentgeltliches Mitwirken und Mitge-

stalten, Übernehmen von Verantwortung für gesellschaftliche Belange in allen Bereichen 

sowie Einbringen und Realisieren von individuellen Ideen und Projekten. Bürgerschaftli-

ches Engagement ist für uns kein Ersatz für staatliche Aufgaben. Wir setzen uns dafür 

ein, dass es nicht funktionalisiert wird.“ (aus dem Leitbild der bagfa) 

 

 

Immer häufiger werden Tätigkeiten ent-

lohnt, die als ehrenamtliches und freiwil-

liges Engagement bezeichnet werden. 

Ob im Sport, in der Pflege oder in der 

Kultur – nicht selten werden stunden-

basierte Zahlungen von 12 Euro und 

darüber hinaus geleistet. Die Bundesar-

beitsgemeinschaft der Freiwilligenagen-

turen (bagfa) e.V. sieht diese Entwick-

lung mit Sorge. Sie greift Diskussionen in 

ihren Mitgliedsorganisationen auf, die 

von wachsenden Problemen im Umgang 

mit der Bezahlung von Engagement 

sprechen. Als lokale Anlaufstellen für 

Engagement sehen sie sich mit hohen 

Aufwandsentschädigungen und stun-

denbezogenen Entlohnungen konfron-

tiert, die von Organisationen an Freiwilli-

ge gezahlt werden und das Niveau ge-

ringfügiger Beschäftigungen aufweisen. 

Diese Zahlungen erzeugen vermehrt 

Nachfragen von Bürgerinnen und Bür-

gern nach „bezahlten Engagementmög-

lichkeiten“, die die Grenzen zum regulä-

ren Arbeitsmarkt verwischen. Diese Ent-

wicklung sieht die bagfa vor allem auch 

deshalb kritisch, weil sie von der Politik, 

also von Regierungen und Parlamenten 

auf Landes- und vor allem auf Bundes-

ebene, gefördert wird. Die Mindestlohn-

debatte zeigte dies deutlich: Hier fehlt 

eine klare Grenze zwischen freiwilligem 

Engagement und Erwerbsarbeit. Dem 

Missbrauch und der Instrumentalisierung 

von bürgerschaftlichem Engagement 

wird der Weg geebnet.  

Die bagfa sieht sich in der Tradition der 

Enquete-Kommission „Zukunft des Bür-

gerschaftlichen Engagements“ des Deut-

schen Bundestages, die bürgerschaftli-

ches Engagement als unentgeltlich defi-

nierte. Durch zunehmende Zahlungen, 

die über Kostenerstattungen deutlich 

hinausgehen, sind wesentliche Aspekte 

des bürgerschaftlichen, freiwilligen En-

gagements gefährdet: Freiwilligkeit, 

Selbstbestimmtheit, Eigensinn, Kreativi-

tät, Möglichkeiten zur Mitgestaltung und 

Mitverantwortung. Geldzahlungen be-

deuten: Erzeugung von Abhängigkeiten, 

Motivationswechsel (immer häufiger ste-

hen Zuverdienstwünsche im Vorder-

grund), Weisungsbefugnis der Zahlen-

den, die Förderung von Erwartungen und 
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Einstellungen, dass Engagement immer 

bezahlt werden müsse, und die Be-

schränkung der Engagierten, eigene Vor-

stellungen einbringen zu können.  

Es ist nicht zu leugnen, dass im Kontext 

der demografischen Entwicklung, der 

hohen Mobilität und der veränderten 

Lebensformen der Gesellschaft beson-

ders im sozialen Bereich ein wachsender 

Bedarf an zeitlich klar strukturierter und 

verlässlicher Hilfe und Unterstützung, 

z.B. in der Pflege, besteht. Neben freiwil-

lig Engagierten und hauptamtlich profes-

sionellem Personal gibt es auch verstärkt 

nach Stunden entlohnte Nebenerwerbs-

tätige. Ihre Leistungen werden aber nur 

zum Teil als Nebenerwerb deklariert und 

öfter als Ehrenamt oder bürgerschaftli-

ches Engagement bezeichnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gründe dafür sind  

1. die steuerlichen Vergünstigungen für 

das Ehrenamt, wie sie die sog. 

Übungsleiterpauschale ermöglicht,  

2. die Möglichkeit, für diese Kräfte Mittel 

der Kassen einzusetzen (Pflegeleis-

tungsergänzungsgesetz) und  

3. die verbreitete Annahme, dass Men-

schen mit der Bezeichnung Ehrenamt 

oder bürgerschaftliches Engagement 

leichter für Jobs gewonnen werden 

können. Da für diese Tätigkeiten meist 

nur wenig Geld zur Verfügung steht, 

werden keine regulären Beschäfti-

gungsverhältnisse eingerichtet. Unter 

dem Deckmantel des bürgerschaftli-

chen Engagements lassen sich so pre-

käre Beschäftigungsverhältnisse gene-

rieren.  

Vor allem bezüglich der beiden ersten 

Aspekte steht die Politik in der Verant-

wortung, weil sie dafür gesetzliche Mög-

lichkeiten geschaffen hat – unterstützt 

durch gemeinwohlorientierte Organisati-

onen, die sich auf diesem Weg kosten-

günstig Dienstleistungen „erkaufen“ 

können. Zur Stärkung des bürgerschaftli-

chen Engagements sind deshalb neben 

der Politik auch Verbände und gemein-

nützige Organisationen aufgefordert, die 

Gefahren der Monetarisierung wahrzu-

nehmen und einzudämmen. 
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Die bagfa fordert von der Politik und 

gemeinnützigen Organisationen:  

• In der Tradition der Enquete-

Kommission des Bundestags muss 

bürgerschaftliches Engagement als 

Wert an sich und als besondere Res-

source für eine demokratische und 

solidarische Gesellschaft wertge-

schätzt, anerkannt und gefördert 

werden, ohne es durch erwerbsar-

beitsnahe Formen der Bezahlung zu 

gefährden. „Bezahltes“ Engagement 

kann es nicht geben. Irreführende 

Begriffe wie „Bürgerarbeit“ sind zu 

vermeiden.  

• Engagementfördernde Strukturen 

und Organisationen dürfen nicht als 

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

genutzt werden. Die wichtige Auf-

gabe, Beschäftigungsmöglichkeiten 

für Langzeitarbeitslose zu schaffen, 

kann weder durch bürgerschaftliches 

Engagement noch durch Freiwilli-

gendienste gelöst werden. Dennoch 

kann bürgerschaftliches Engagement 

für diese Personengruppe wichtig 

sein, sowohl hinsichtlich einer sozia-

len Anerkennung als auch als Brücke 

zur Erwerbsarbeit. Die Erstattung tat-

sächlich entstandener Kosten ist da-

bei wichtig und wünschenswert. 

 

 

• Bei der Schaffung gesetzlicher 

Grundlagen zur Förderung bürger-

schaftlichen Engagements sind die 

zivilgesellschaftlichen Akteure einzu-

beziehen. Dies gilt auch für die poli-

tische Strategieentwicklung, die öf-

fentlich und transparent erfolgen 

muss, um die Bürgerinnen und Bür-

ger auch für deren Umsetzung zu 

gewinnen. Bei den bisher erfolgten 

Einzelmaßnahmen zur Engage-

mentförderung ist kein klares Enga-

gementkonzept erkennbar. Wir for-

dern eine kohärente Strategie, die 

die oft mit Einzelmaßnahmen ver-

bundenen Möglichkeiten des Miss-

brauchs verhindert.  

• Bürgerschaftliches Engagement muss 

insbesondere durch gute Rahmen-

bedingungen gefördert werden: Be-

ratung und Begleitung von Engagier-

ten und ihren Einsatzstellen durch 

qualifiziertes Personal, Ermöglichung 

von Qualifizierung, Mitgestaltungs-

möglichkeiten in den Einsatzberei-

chen und Realisierung von Anerken-

nungskultur. Wir fordern deshalb an-

stelle der Bezahlung einzelner Enga-

gierter eine Infrastrukturförderung.  
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Gesetzlich gilt es zu regeln:  

Bei allen zukünftigen Gesetzen und Mo-

dellprogrammen, die bürgerschaftliches 

und freiwilliges  Engagement betreffen 

oder berühren, soll klar gestellt sein, dass 

es eine freiwillige Tätigkeit ist, eine un-

entgeltliche Zeitspende, die selbst be-

stimmt erfolgt und am Gemeinwohl ori-

entiert ist. Tatsächlich entstandene Kos-

ten der Engagierten (z.B. Fahrkosten) 

sollten erstattet werden und Anerken-

nungsformen nur in begrenztem Umfang 

als geldwerte Leistungen erfolgen (z.B. 

ermäßigter Eintritt bei öffentlichen Ver-

anstaltungen).  

Eine Reform bestehender Regelungen ist 

erforderlich  

• hinsichtlich Übungsleiterpauschale 

und Ehrenamtspauschale, als Ursa-

chen für Monetarisierung, die nicht 

weiter erhöht werden, vielmehr ten-

denziell vermindert werden sollten. 

• bei der Kombinierbarkeit von Minijob 

und Pauschale, die nicht länger mög-

lich sein sollte. 

• in den §§ 45 c und d sowie 82 b 

SGB XI (sog. Pflegeleistungsergän-

zungsgesetz), die einer Klarstellung 

bedürfen, weil sie derzeit nicht aus-

schließen, dass Freiwillige wie Ne-

benerwerbstätige Stundenhonorare 

erhalten. Nach wie vor gefördert 

werden sollten allerdings deren pro-

fessionelle Begleitung und Qualifizie-

rung durch Hauptamtliche. 

• in der Qualitätssicherung und  

-prüfung im Umfeld von Pflege (vgl. 

SGB XI, 11. Kapitel), wo die Abgren-

zung von Engagement und Erwerbs-

tätigkeit beim Einsatz von bürger-

schaftlich Engagierten besser sicher-

gestellt werden sollte. 

Bürgerschaftliches und freiwilliges Enga-

gement der Bürgerinnen und Bürger ist 

ein wesentliches Moment einer demokra-

tischen, solidarischen und zukunftsfähi-

gen Gesellschaft. Es ist als zivilgesell-

schaftliches Korrektiv staatlicher, wirt-

schaftlicher und gesellschaftlicher Prozes-

se nicht ersetzbar. Deshalb ist die Politik 

aufgefordert, das unentgeltliche bürger-

schaftliche Engagement in seinen Struk-

turen zu fördern und nicht durch „mone-

tarisierungsfreundliche“ Regelungen zu 

gefährden.  

 

Berlin, im Oktober 2014 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Positionspapier 
zur 

Monetarisierung im bürgerschaftlichen Engagement 
 

 
 
Freiwilliges soziales Engagement  ist von hohem Wert für den Aufbau und die 
Weiterentwicklung einer demokratischen Gesellschaft, da Bürgerinnen und Bürger 
eigenverantwortlich und freiwillig für das Gemeinwesen und die soziale Arbeit aktiv werden. 
Das Bürgerschaftliche Engagement ist daher ein wesentliches Gestaltungselement 
moderner gesellschaftlicher Solidarität und partizipativer Demokratie. Die Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege und ihre Mitglieder tragen mit den vielfältigen Möglichkeiten des 
freiwilligen Tuns direkt vor Ort zu einer lebendigen Zivilgesellschaft bei. Damit stärken sie 
die Demokratie sowie die Offenheit, den Zusammenhalt und die Innovationsfähigkeit 
unserer Gesellschaft.  
 
Die aktuellen Sozialstaatsdebatten und die ersten „Sozialreformansätze“ zielen auf eine 
Veränderung in der Beziehung zwischen beruflicher sozialer oder pflegerischer  Arbeit und 
freiwilligem Engagement ab. Seit längerem entwickeln sich unter der Überschrift 
„Freiwilliges und Bürgerschaftliches Engagement“ neben unentgeltlichem Engagement 
auch Formen bezahlten Engagements. Dieser finanzielle Zugewinn geht über den „Ersatz 
der tatsächlich entstandenen Auslagen“ deutlich hinaus. Die Grenzen zum Arbeitsmarkt 
sind hier z.T. fließend, was z.B. in der Mindestlohndebatte zum Ausdruck kommt. Die Freie 
Wohlfahrtspflege NRW tritt ein als Garant für die Beibehaltung der eigenständigen 
Qualitäten des bürgerschaftlichen Engagements. Sie spricht sich daher gegen 
Bestrebungen der Instrumentalisierung und staatlichen Steuerung des bürgerschaftlichen 
Engagements aus. 
 
In den vergangenen Jahren etablierte sich der Begriff Bürgerschaftliches Engagement 
zunehmend und steht neben dem traditionsreichen Begriff des Ehrenamtes. 
Bürgerschaftliches Engagement beinhaltet die Formen des ehrenamtlichen und 
freiwilligen Engagements sowie der Selbsthilfe. Die grundlegenden Merkmale des 
Bürgerschaftlichen Engagements sind bestimmt durch den vertragsungebundenen sowie 
unbezahlten Charakter. Außerdem gilt das Prinzip der Freiwilligkeit und Unabhängigkeit 
von staatlichen Zielformulierungen.  
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In enger Anlehnung und Ergänzung zum Begriffsverständnis der Enquete-Kommission 
des Bundes 2002  verstehen die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in NRW 
unter bürgerschaftlichem Engagement: 
 

� die freiwillige, selbstbestimmte, auf Beteiligung ausgerichtete, 
kontinuierliche,  nicht in einem arbeitsrechtlichen Beschäftigungsverhältnis 
geleistete Mitarbeit in karitativen oder gemeinwohlorientierten Einrichtungen. 
Hierbei kann es sich um einen regelmäßigen, einmaligen oder 
projektbezogenen Einsatz handeln.  Der zeitliche und inhaltliche Einsatz 
richtet sich nach der jeweiligen Aufgabe. 

 
� die aktive, nicht berufsmäßige Mitarbeit in Leitungs- und Führungsaufgaben 

in Vereinen, Gesellschaften und Verbänden der Wohlfahrtspflege, 
 

� die einfache Mitgliedschaft  in Verbänden und Organisationen, 
 

� die Selbsthilfe von Betroffenen, die sich zur gegenseitigen Hilfe organisieren. 
Hierbei wird die Organisationsleistung von Einzelnen, nicht aber die einfache 
Teilnahme, als freiwilliges bürgerschaftliches Engagement bezeichnet, 

 
� die verschiedenen Formen direkt-demokratischer Bürgerbeteiligung, wie 

etwa im Rahmen von Volksbegehren oder Volksentscheiden, 
 

� die Beteiligung an Aktionen im Rahmen der Bürgerinitiativbewegung, wie 
etwa der Lebenshilfebewegung, der Frauenbewegung, der 
Elterninitiativbewegung sowie den Migrantenselbstorganisationen,  

 
� das finanzielle Engagement von Bürger und Bürgerinnen sowie von 

Unternehmen in Form von Spenden und Stiftungen. 

 
Neben dem Engagement in sozialen Einrichtungen und Fachdiensten bestehen und 
entstehen zunehmend vielfältige Engagementformen. So arbeiten in den Diensten und 
Einrichtungen Praktikanten, nebenamtlich Beschäftigte, auch mit geringer Bezahlung. Das 
dahinter stehende,  oftmals große Engagement wird ausdrücklich wertgeschätzt.  
 
Trotz der erklärten Unentgeltlichkeit des Bürgerschaftlichen Engagements gibt es 
zunehmend Formen des bürgerschaftlichen Engagements, die geringfügig bezahlt werden 
und gleichzeitig als „Ehrenamt / Freiwilliges Engagement“ bezeichnet werden.  
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Kein Geld für Zeit! 
Die Unentgeltlichkeit des Engagements bedeutet eine eigene Qualität. Bürgerschaftlich 
Engagierte selbst betonen, dass es für sie sehr wichtig sei, selbstbestimmt ihre 
Fähigkeiten und ihre Zeit in ein Engagement einzubringen. Sie bewahren sich damit einen 
Eigensinn, der nicht in Abhängigkeit von Geldgebern und deren Zielvorstellungen steht 
und nicht auf finanzielle Vorteile ausgerichtet ist. Auch für Klienten/-innen und Nutzer/-
innen des Engagements ist es von hoher Bedeutung, dass sich jemand ihrer Anliegen 
annimmt, ohne dafür bezahlt zu werden. Ein Engagement, das nicht vom Geld bestimmt 
wird, ist im doppelten Sinne des Wortes unbezahlbar. Dieser Wert sollte nicht zur 
Disposition gestellt werden. 
 
Kostenerstattung:  Im freiwilligen ehrenamtlichen  Engagement sollen grundsätzlich die 
entstandenen Kosten erstattet werden. Hierzu gehören z. B. Sach- und Fahrtkosten. Der 
Klarheit wegen sollte man hier von Kosten- oder Auslagenerstattung sprechen. Eine 
solche Kostenerstattung kann durchaus als Pauschale gezahlt werden, wenn jederzeit 
nachvollziehbar ist, dass es sich um  tatsächlich entstanden Aufwand handelt und  nicht 
um eine Vergütung der aufgewandten Zeit.   
 
Ehrenamtliches Engagement ist eine besondere Form des bürgerschaftlichen 
Engagements. Es ist deshalb wichtig, eine klare Abgrenzung der Tätigkeit der 
„ehrenamtlich“, „freiwillig“ und „bürgerschaftlich“ Engagierten im Sinne der strikten 
Auslegung vorzunehmen. 
 
In der Diskussion um neue Beschäftigungsformen ist eine positive Haltung zum 
unbezahlten bürgerschaftlichen Engagement wichtig. Mit der Definition wollen wir für die 
Mitgliedsverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW feststellen: 
 
Wir treten für eine klare und eindeutige Verwendung  der Begriffe Ehren-
amt/Freiwilliges Engagement/Bürgerschaftliches Enga gement ein, um einerseits die 
Besonderheit und Qualität dieses Engagements heraus zustellen und andererseits 
nicht in den Verdacht zu geraten, untertarifliche a bhängige Beschäftigung mit dem 
Titel Ehrenamt/ Freiwilliges Engagement/Bürgerschaf tliches Engagement zu 
beschönigen. Andere Engagementformen sollen damit k eineswegs geschmälert 
oder abgewertet werden. Es soll aber deutlich gemac ht werden, dass ihnen eine 
andere Begründung und andere Rahmenbedingungen zugr unde liegen. 
 
 
Münster, den 09.12.2014 
 
 
Ansprechpartner: Vorsitzender Herr Schmidt, Arbeitsausschuss Bürgerschaftliches Engagement, 
d.schmidt@drk-nordrhein.net, Tel. 0211 3104 121 
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